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	� Die Landesregierung reagiert mit 
dem Saarländischen Flächenzielge-
setz (SFZG) auf die Bundesvorgaben 
des Windenergieflächenbedarfs-
gesetzes (WindBG), in dem den 
Kommunen Teilflächenziele zuge-
wiesen werden, um bis 2030 2% 
der saarländischen Landesfläche für 
Windenergieanlagen auszuweisen.

	� Die Gemeinde Saarwellingen hat 
Gebiete für Windenergieanla-
gen im Flächennutzungsplan von 
2006 und 2015 ausgewiesen.

	� Die Zielvorgabe des Saarländischen 
Flächenzielgesetzes (SFZG) wonach bis 
zum 31.12.2027* 1,9 % der Gemein-
defläche für Windenergie dargestellt 
werden soll wird knapp erreicht, das 
Ziel von 3,46 % bis zum 31.12.2030 
wird nach aktuellem Kenntnisstand 
verfehlt. Um das Ziel als Gemeinde 
zu erfüllen, ist die Fortschreibung 
des sachlichen Teilflächennutzungs-
planes „Windenergie“ gem. § 5 
Abs. 2b BauGB somit erforderlich. 

* Je nach Anrechnungs methode wird das 
Teilflächenziel 2027 knapp erreicht / nicht 
erreicht, daher wird empfohlen das Ziel 
für 2030 zum Stichtag 2027 anzustreben

Anlass

Um das Ziel des Pariser UN-Abkommens zu 
erreichen, die Erderwärmung deutlich unter 
2 °C und möglichst auf 1,5 °C zu begren-
zen, hat der Bundestag im Klimaschutzge-
setz festgelegt, dass Deutschland bis 2045 
klimaneutral und bis 2050 emissionsnega-
tiv werden soll.

Um dieses Ziel zu erreichen, ist eine Elektri-
fizierung bzw. Dekarbonisierung des Ener-
giesektors nötig. Hierzu hat die Bundesre-
gierung ambitionierte Ausbauziele im Er-
neuerbare-Energien-Gesetz festgelegt. Al-
lein bis 2030 soll der Anteil erneuerbarer 
Energien am Bruttostromverbrauch auf 
mindestens 80 % steigen. Bis die Strom-
erzeugung in der Bundesrepublik nahezu 
treibhausgasneutral ist, sollen erneuerba-
re Energien gem. § 2 EEG als vorrangiger 
Belang in die Abwägung eingestellt wer-
den, überdies liegen sie im überragenden 
öffentlichen Interesse und dienen der öf-
fentlichen Gesundheit und Sicherheit. Die 
Windenergienutzung spielt hierbei eine be-
sondere Rolle. 

Der Bund und die saarländische Landesre-
gierung geben den saarländischen Kommu-
nen durch das Windenergieflächenbedarfs-
gesetz (WindBG) und das Saarländische 
Flächenzielgesetz (SFZG) für 2027 bzw. 
2030 Ziele vor, einen Mindestanteil ihres 
kommunalen Gebietes als Sonderbauflä-
che für Windenergieanlagen (WEA) im Flä-
chennutzungsplan (FNP) darzustellen. Die 
kommunalen Zielwerte wurden auf Basis 
einer bundes- bzw. saarlandweiten Studie 
ermittelt und orientieren sich an der realen 
Machbarkeit. 

Der bisherige FNP zur Windenergie er-
reicht das vorgegebenen Teilflächenziel für 
31.12.2027* (je nach Anrechnungsmetho-
de) knapp, das Ziel zum 31.12.2030 gar 
nicht. Daher besteht Planungsbedarf. Über-
dies ist die bisherige Ausschluss-Systematik 
der bisherigen Konzentrationszonen ohne-
hin nur noch bis zum 31.12.2027 rechts-
wirksam, soweit bis dahin nicht die vorlie-
gende Fortschreibung in Kraft tritt.

Sobald und solange die Teilflächenziele zum 
jeweiligen Stichtag verfehlt würden, dro-
hen gem. § 249 Abs. 7 BauGB gesetzliche 
Automatismen zu greifen, welche eine un-
gesteuerte Ansiedlung von Windenergiean-
lagen zulassen würden. Landesplanerische 
Ziele oder städtebauliche Vorstellungen 
könnten der privilegierten Windenergie-
anlagen dann nicht mehr entgegenhalten 
werden.

Stellt die Kommune in ihrem FNP hingegen 
ausreichend Flächen für Windenergiean-
lagen dar, scheitert die dann gem. § 35 
Abs. 2 entprivilegierte Errichtung außer-
halb dieser Windenergiegebiete üblicher-
weise an der Beeinträchtigung öffentlicher 
Belange (vgl. § 249 Abs. 2 BauGB). 

Bauleitpläne sollen gemäß § 1 Abs. 5 
BauGB eine nachhaltige städtebauliche 

Entwicklung, die die sozialen, wirtschaft-
lichen und umweltschützenden Anforde-
rungen auch in Verantwortung gegenüber 
künftigen Generationen miteinander in Ein-
klang bringt und eine dem Wohl der Allge-
meinheit dienende sozialgerechte Boden-
nutzung unter Berücksichtigung der Nut-
zung erneuerbarer Energien gewährleisten. 
Auch diesem Grundsatz soll durch die Fort-
schreibung des sachlichen Teilflächennut-
zungsplan „Windenergie“ Rechnung ge-
tragen werden.

Mit der Erstellung der Fortschreibung 
des sachlichen Teilflächennutzungsplan 
„Windenergie“ und der Durchführung 
des Verfahrens ist die Kernplan Gesell-
schaft für Städtebau und Kommunikation 
mbH, Kirchenstraße 12, 66557 Illingen, 
beauftragt.

Parallel zur Fortschreibung des Flächen-
nutzungsplans ist entsprechend § 2 Abs. 
4 BauGB eine Umweltprüfung durch-
zuführen. Der Umweltbericht ist geson-
derter Bestandteil der Begründung. (Der 
Umweltbericht wird erst nach der frühzei-
tigen Beteiligung der Behörden gem. § 4 
Abs. 1 BauGB durch ein Fachbüro erstellt. 
Auf Basis der frühzeitigen Beteiligung wird 
zunächst der erforderliche Umfang und 
Detaillierungsgrad des Umweltberichts 
gem. § 4 Abs. 1 Satz 1 BauGB ermittelt.)

Vorbemerkungen, Anlass und Ziele der  
Fortschreibung

Ziele nach Anlage SFZG für die Gemeinde Saarwellingen

31.12.2027 31.12.2030

1,9 % 79,17 ha 3,46 % 144,41 ha

Hinweis: Im SFZG sind keine Flächen des kommunalen Gebietes als Bezugsgrößen angegeben. In der Bemes-
sung wurden die Flächenberechnungen planimetrisch im Bezugssystem EPSG 25832 vorgenommen. Die Ge-
bietsgrenzen stammen aus dem Geoportal (Layer „INSPIRE SL Verwaltungseinheiten ALKIS“). Hierdurch läge 
das Teilflächenziel 2030 bei 144,17 ha, es wird jedoch der leicht höhere Wert nach SFZG-Anlage verwendet.

Fläche: 4166,8423 ha

	� FNP (2006), Übernahme Vorranggebiet 
Wind LEP Umwelt

	� FNP-Teiländerung Windenergie (2015)

	� kein klares „Rotor-Out“  
geregelt, daher „Rotor-In“

	� Bisheriger Abstand zu Wohngebieten 
und gemischt genutzten Flächen im In-
nenbereich 800 m (wird berücksichtigt)

Bestehender FNP
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Grundlagen und Rahmenbedingungen

Windenergieflächen­
bedarfsgesetz (WindBG)

Zur Erreichung der Klimaziele und einer 
treibhausgasneutralen Energieversorgung 
bis 2045 muss der Ausbau der erneuerba-
ren Energien drastisch beschleunigt wer-
den. Insbesondere die Windenergie an 
Land spielt dabei eine zentrale Rolle. Bis-
lang stehen (Stand 2021) nur rund 0,5 % 
der Bundesfläche tatsächlich für Wind-
energie zur Verfügung – deutlich zu we-
nig, um die im Erneuerbare-Energien-Ge-
setz (EEG) verankerten Ausbauziele zu er-
reichen (Quelle: BT-Drucksache 20/2355). 
Das Windenergieflächenbedarfsgesetz 
(WindBG) vom 20.07. 2022 verpflichtet da-
her alle Bundesländer, bis spätestens 2032 
insgesamt 2 % der Bundesfläche für Wind-
energie auszuweisen. Auf Basis des prog-
nostizierten Strombedarfs und des ange-
strebten Anteils erneuerbarer Energien er-
gibt sich dieser Flächenbedarf, um bis 2030 
rund 115 GW und bis 2045 rund 160 GW 
Windleistung installieren zu können. Nur 
durch diese Flächenbereitstellung können 
der wachsende Strombedarf gedeckt und 
gleichzeitig Klimaschutz und Genehmi-
gungsbeschleunigung effektiv miteinander 
verbunden werden.

Das WindBG gibt den Bundesländern Flä-
chenziele vor, sogenannte Flächenbeitrags-
werte, die zu bestimmten Stichtagen zu 
erreichen sind. Für das Saarland gibt § 3 
Abs. 1 WindBG für Ende 2027 1,1 % und 
für Ende 2032 1,8 % der Landesfläche als 
Flächenbeitragswert vor. Hierbei handelt es 
sich um Mindestwerte, die durch länder-
spezifische Vorgaben noch verschärft wer-
den können.

Wo und wie die konkreten Standorte für 
Windenergieanlagen (WEA) jeweils ausge-
wiesen bzw. dargestellt werden sollen, dür-
fen die Bundesländer selbstständig regeln.

Rechtsfolgen und Konsequenzen bei Erfül-
len oder Unterschreitung der Flächenbei-
tragswerte regeln das WindBG sowie das 
Baugesetzbuch (BauGB).

Saarländische Umsetzung des 
WindBG mit dem SFZG

Das Saarland beabsichtigt, seine Verpflich-
tung schneller als durch den Bund gefor-
dert zu erfüllen und insgesamt 2,0 % der 
Landesfläche bis zum 31.12.2030 nach 
Maßgabe des Energiefahrplans für das 
Saarland 2030 auszuweisen.

Die saarländische Landesregierung hat sich 
mit dem Gesetz zur Umsetzung des Wind-
energieflächenbedarfsgesetzes im Saar-
land (SFZG) vom 12.06.2024 für eine de-
zentrale und kommunale Steuerung der 
Windenergie entschieden. Das Saarland 
bricht das selbst gesetzte Flächenziel von 
2 % der Landesfläche für Windenergie auf 
die kommunale Ebene herunter. Damit ist 
es das einzige Bundesland, das künftig 
nicht auf die Ausweisung raumordnerischer 
Vorranggebiete setzt, sondern die kommu-
nalen Planungsträger verpflichtet, geeig-
nete Flächen für die Windenergieanlagen 
in ihren Flächennutzungsplänen darzustel-
len. Eine jährliche Berichtspflicht der Kom-
mune soll den Status und den Fortschritt 
dokumentieren.

Für die „Übersetzung“ des Landesziels von 
2 % auf die einzelnen Kommunen wurde 
landesweit eine Untersuchung des mögli-
chen Flächenpotenzials durchgeführt, um 
ein möglichst hohes Maß an Rechtssicher-
heit, Verteilungsgerechtigkeit und Akzep-
tanz zu erreichen. 

Im Auftrag des saarländischen Ministe-
riums für Wirtschaft, Innovation, Digitales 
und Energie haben das Fraunhofer-Institut 
für Energiewirtschaft und Energiesystem-
technik (Fraunhofer IEE) sowie die Bosch & 
Partner GmbH die „Windflächenpotenzial-
studie Saarland 2024“ erarbeitet (Stand: 
24. Mai 2024). Die Vorgehensweise hier-
bei erfolgte saarlandweit einheitlich und 
ist dem Kasten zur „Methodik“ zu ent-
nehmen. Die ermittelten Potenzialflächen 
für WEA bilden die Grundlage der Anlage 
des SFZG, die für jede Kommune ein spe-
zifisches Teilflächenziel für die Stichtage 
31.12.2027 und 31.12.2030 gesetzlich 
vorgibt. Die Flächenpotenziale wurden auf 
90 % ihres Ausgangswerts reduziert. Das 
Ergebnis ist die endgültige Flächenzuwei-
sung (gedeckelt auf maximal 3,46% des je-
weiligen Hoheitsgebietes). 

	� Studie des Landes stuft Saarland in 10mx10m Raster nach Realisierungspotenzial für 
Windenergieanlagen (WEA) ein

	� Neben Ausschlussflächen wurden Windpotenzialflächen in 5 Stufen („Konfliktrisikoklas-
sen“) zwischen 5%-100% Realisierungspotenzial bzw. -wahrscheinlichkeit definiert

	� Rund 100 Flächenkategorien u.a. aus den Bereichen Raumnutzungen (z.B. Puffer 600-
800m um Wohnen im Innenbereich, 750-m-Puffer um Kur- und Klinikgebiete…), Schutz-
belange (z.B. gesetzlich geschützte Biotope >1.000 m², FFH-Gebiete…) und planerische 
Vorgaben (z.B. Vorranggebiete für Gewerbe, Industrie und Dienstleistungen (VG) LEP-
Neuaufstellung) wurden saarlandweit entweder als Ausschluss eingestuft oder einer der 
fünf Konfliktrisikoklassen zugeordnet

	� Überlagernde Flächenkategorien wurden nach dem Maximalwertprinzip je Rasterzelle 
aggregiert 

	� Methodik der Landesstudie ist an Bundesstudie angelehnt, um anschlussfähig an Rege-
lungen der Bundesebene zu bleiben

	� Flächenpotenziale wurden als Rotor-Out-Flächen hergeleitet, Rotorblätter dürfen also 
über die Gebietsgrenzen hinausragen (methodisch wurden die Ausschlussflächen dabei 
zusätzlich mit der Größe einer Referenzanlage gepuffert => 82,5 m Rotorradius - 7,5 m 
Mastfußradius = 75 m Puffer) [vgl. S. 7 zur Begrifflichkeit Rotor-In / Rotor-Out]

	� Denkmalschutz wurde in Studie ausgeklammert (Einzelfallprüfung)

In der Windpotenzialstudie des Landes wurde die landesplanerische Vorgaben des 1. Entwurfs 
des Landesentwicklungsplanes 2030 berücksichtigt und nicht mehr die Vorgaben des bislang 
noch gültigen Landesentwicklungsplans, Teilabschnitte Umwelt (2004) und Siedlung (2006). 
Bis zum Inkrafttreten des LEP Saarland 2030 gelten deren Ziele jedoch weiter.

Methodik der Saarländischen Windpotenzialstudie 2024
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Windpotenzialflächen nach gewichteter Realisierungswahrscheinlichkeit, Quelle: Saarländische Windflächenpotenzialstudie 2024, Hintergrunddaten: © GeoBasis-DE / 
LVGL-SL (2025), LVGL / Referat F/1 MWIDE

Gewichtete Windpotenzialflächen

Windflächenpotenzial nach Studie 2024 in der Gemeinde Saarwellingen

Konfliktrisikowert
Realisierungs­
potenzial

Fläche in ha Anteil Kommune
Fläche gewichtet 
nach Realisierungs­
potenzial in ha

Anteil Fläche  
Kommune

1 100% 0,0 ha 0,00% 0 ha 0,00%

2 80% 0,0 ha 0,00% 0 ha 0,00%

3 60% 212,62 ha 5,10% 127,57 ha 3,06%

4 20% 224,12 ha 5,38% 44,82 ha 1,08%

5 5% 76,33 ha 1,83% 3,82 ha 0,09%

Summe 513,07 ha 12,31% 176,21 ha 4,23%
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Windenergie in Saarwellingen

Die Gemeinde Saarwellingen hat bereits in 
ihrem Flächennutzungsplan 2006 ein Son-
dergebiet „SO 7 Windenergie“ dargestellt, 
wodurch ein Vorranggebiet Windenergie 
des LEP Umwelt 2004 übernommen wurde. 
Im Jahre 2015 wurde diese Fläche durch 
einen sachlichen Teil-Flächennutzungsplan 
zur Nutzung der Windenergie überplant 
und ergänzt. Dieser stellt Konzentrations-
zonen mit Ausschlusswirkung außerhalb 
i.S.d. § 35 Abs. 3 S. 3 BauGB dar (sog. 
Planvorbehalt). 

Die Flächenziele des WindBG basieren auf 
der Annahme, dass zur Erreichung des im 
EEG festgelegten Ausbauziels etwa 2 % 
der Bundesfläche für Windenergieanlagen 
genutzt werden müssen. Nach § 4 Abs. 3 
WindBG zählen dabei nur solche Flächen 
voll zum Flächenbeitragswert, bei denen 
die Rotoren von Windenergieanlagen auch 
über die eigentliche Sonderbaufläche hin-
ausreichen dürfen („Rotor-Out“). Flächen, 
bei denen die Rotoren vollständig inner-
halb der dargestellten Sonderbaufläche 
bleiben müssen („Rotor-In“), werden hin-
gegen nur anteilig angerechnet. Dafür ist 
eine genaue GIS-gestützte Analyse erfor-
derlich: Von der Außengrenze der Fläche 
wird ein Puffer in Breite des einfachen Ro
torradius abzüglich des Mastfußradius ab-
gezogen. Dieser Radius wird gesetzlich mit 
75 Metern angesetzt.

Erklärung zum -75m-Puffer von „Rotor-In“ zu „Rotor-Out“
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Bestehende Konzentrationszonen (Rotor-In) mit einem 75 m nach innen (Anrechenbarkeit nach § 4 Abs. 3 WindBG), sowie genehmigte WEA, Quelle Hintergrunddaten:  
© GeoBasis-DE / LVGL-SL (2025), LVGL

	 Legende

Genehmigte WEA

Laufendes Genehmi-
gungsverfahren WEA

Rotorradius

Konzentrationszone FNP 
Windenergie (2015)

FNP Konzentrationszone 
-75m (Rotor-In)

Jungenwäldchen
Oberscheidchen

Bisherige Konzentrationszonen (Bestand)

Mittlerer Weiherkopf
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Da im bisherigen Flächennutzungsplan 
Windenergie (2015) keine klare Rotor-
Out-Regelung festgelegt wurde, dürfte die 
Planung folglich auf der Annahme „Rotor-
In“ beruhen. Zur Ermittlung des bisherigen 
Standes der Windenergiesteuerung ist die 
dargestellte Fläche daher nicht voll anre-
chenbar. Die Konzentrationszonen werden 
für die Anrechnung um 75 m nach innen 
gepuffert (angenommener Rotorradius), 
also entlang der Außenlinie reduziert. 

3 genehmigte WEA liegen innerhalb der 
FNP-Konzentrationszonen Windenergie 
(Stand Q2 2026 noch nicht in Betrieb ge-
nommen). Auch die von diesen Anlagen 
überstrichenen Flächen außerhalb der um 
75 m reduzierten Pufferzone der Konzent-
rationszonen können als Windenergiege-
biet angerechnet werden. Diese Anrechen-
barkeit gilt nach § 4 Abs. 1 WindBG jedoch 
ausschließlich für das Teilflächenziel zum 
zweiten Stichtag, also 2030 und soweit sie 
in Betrieb sind. 

Es ergibt sich folgendes Bild: 

	� Das kommunale Teilflächen-
ziel nach Anlage 1 SFZG für den 
31.12.2027 wird knapp erreicht.*

	� Das kommunale Teilflächen-
ziel nach Anlage 1 SFZG für den 
31.12.2030 wird nicht erreicht. 

Basierend auf den ermittelten Werten 
gibt es Anlass für eine Änderung des 
Flächennutzungsplans (FNP). 

* Je nach Anrechnungs methode wird das 
Teilflächenziel 2027 knapp erreicht / nicht 
erreicht, daher wird empfohlen das Ziel 
für 2030 zum Stichtag 2027 anzustreben

Ergebnis

Der FNP muss für eine volle Anrechen-
barkeit der bisherigen Konzentrations-
zonen nach SFZG förmlich nach Vorschrif-
ten des BauGB geändert werden (§ 1 Abs. 
8 BauGB), ein deklaratorischer Beschluss 
nach § 5 Abs. 4 WindBG genügt hier nicht. 

Umsetzbarkeit  
Rotor-In-Bestandsflächen

Überdies sollen die Windenergiegebiete 
umsetzbar sein, was bedeutet, dass ggf. 
zwischenzeitlich aufgetretene Restriktionen 
oder damals nicht zu berücksichtigende Be-
lange etc. der Realisierung von WEA heute 
entgegenstehen können. Daher werden die 
um 75 m reduzierten Konzentrationszonen 
auf unüberwindbare Hemmnisse für Wind-
energieanlagen geprüft. Dies verkleinert 
die anrechenbare Kulisse noch einmal ge-
ringfügig. Gleichwohl genießen die bishe-
rigen Konzentrationszonen Bestandsschutz 
und werden 1:1 in die Fortschreibung über-
nommen. Potenzielle Konflikte sind auf 
Zulassungs ebene zu berücksichtigen.

Bedeutung einer Zielverfehlung

Sollte die Kommune nicht die Flächenbei-
tragswerte erfüllen, drohen planungsrecht-
liche Automatismen in Kraft zu treten.

Sobald und solange nach Ablauf des jewei-
ligen Stichtages gemäß § 3 Absatz 1 Satz 2 
des WindBG weder das kommunale Teilflä-
chenziel nach Spalte 1 (2027) beziehungs-
weise Spalte 2 (2030) der Anlage des SFZG 
erreicht wird, gelten die Rechtsfolgen des § 
249 Abs. 7 BauGB. 

Dies bedeutet einerseits, dass die Errich-
tung von Windenergieanlagen nicht mehr 
an bislang bestehende Konzentrations-
zonen gebunden sind, sondern auch, dass 
Vorhaben nach § 35 Absatz 1 Nummer 5 
BauGB, die der Erforschung, Entwicklung 
oder Nutzung der Windenergie dienen, eine 
„gesteigerte“ Privilegierung zukommt. In 
diesem Szenario könnten Windenergiean-
lagen weder Darstellungen in Flächennut-
zungsplänen, noch Ziele der Raumordnung 
entgegengehalten etc. werden. Es würde 
ein ungesteuerte Ansiedlung drohen, auf 
die die Kommune keinen planerischen Ein-
fluss mehr hätte.

Wenn die Kommune jedoch ihr Teilflächen-
ziel erreicht hat, dürfen WEA grundsätz-
lich nur noch innerhalb der ausgewiese-
nen Windenergiegebiete errichtet werden. 
Außerhalb dieser Gebiete gelten Vorhaben 
zur Erforschung, Entwicklung oder Nutzung 
der Windenergie dann als sonstige Vor-
haben im Außenbereich nach § 35 Abs. 2 
BauGB und sind nicht mehr privilegiert 
(§ 249 Abs. 2 BauGB). In der Regel ste-
hen solchen Vorhaben außerhalb der Wind-
energiegebiete dann öffentliche Belange 
entgegen. 

Zielerreichung nach SFZG Zielwert 31.12.2030: 3,46 % / 144,41 ha

Gesamte Konzentrationszonen  
(Rotor-Out, gilt vorliegend nicht)

Reduzierte Konzentrationszone  
(Rotor-In, kann für FNP-Ände­
rung angenommen werden)

Fläche 164,63 ha 3,95% 80,02 ha 1,92%

Rotorflächen 
außerhalb

0,00 ha 0,00% 1,66 ha 0,04%

Fläche gesamt 164,63 ha 3,95% 81,68 ha 1,96%

Überschuss /  

Defizit in Bezug 

zum Teilflächen­

ziel 31.12.2030

20,22 ha 14,00% -62,73 ha -43,44%

Zielerreichung nach SFZG Zielwert 31.12.2027: 1,9 % / 79,17 ha

Gesamte Konzentrationszonen  
(Rotor-Out, gilt vorliegend nicht)

Reduzierte Konzentrationszone 
(Rotor-In, kann für FNP-Ände­
rung angenommen werden)

Fläche 164,63 ha 3,95% 80,02 ha* 1,92%*

Überschuss / 
Defizit in Be­
zug zum Teil­
flächenziel 
31.12.2027

85,46 ha 107,94% 0,85 ha* 1,07%*
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Schlussfolgerung

Aufgrund der gesetzlichen Automatismen 
nach § 245e und § 249 BauGB entsteht 
erheblicher Handlungsdruck, die Flächen-
beitragswerte nach WindBG bzw. SFZG 
einzuhalten. 

Unter Berücksichtigung der umsetzbaren 
Rotor-In Bestandsflächen verbleibt akuter 
Planungsbedarf. Es müssen die bestehen-
den Flächen erweitert bzw. zusätzliche Flä-
chen zugunsten von Windenergieanlagen 
dargestellt werden, um einer unkontrollier
ten Ansiedlung („Wildwuchs“) entgegen-
wirken zu können. 

Es fehlen Windenergiegebiete in 
einem Umfang von ca. -62,73 ha, um 
WEA außerhalb der Windenergiege­
biete ent privilegieren zu können.

Zwischenbilanz zu umsetzbaren Rotor-In-Bestandsflächen (ohne / mit Abzug von Biotopen & Gewässern)

Fläche gesamt
Überschuss /  
Defizit in Bezug zum  
Teilflächenziel 31.12.2027

Überschuss /  
Defizit in Bezug zum  
Teilflächenziel 31.12.2030*

80,02 ha / 76 ha 1,92% / 1,82% + 0,85 ha / -3,17 ha +1,07% / -4,00% -64,39 ha / -68,41 ha -44,59% / -47,37%

*Rotorflächen von Windenergieanlagen außerhalb der um 75m nach innen gepufferten Konzentrationszone werden hier für das Teilflächenziel 31.12.2030 nicht berück-
sichtigt, da lediglich die zum Stichtag in Betrieb befindlichen Anlagen nach SFZG anrechenbar sind und die genehmigten WEA zum derzeitigen Zeitpunkt noch nicht in 
Betrieb sind bzw. zusätzliche WEA hinzukommen könnten

Bestehende Konzentrationszonen FNP Windenergie (2015)

Jungenwäldchen (Ortsteil Saarwellingen / Reisbach)
	� Sonderbaufläche FNP: ca. 115,6 ha

	� Bei Rotor-In (-75m): ca. 63,4 ha

	� In Abzug zu bringende Restriktionen in der Anrechnung:

-	Fließgewässer aller Art
-	Gesetzlich geschützte Biotope > 1.000 m² 
-	10m Puffer um Fließgewässer II. und III. Ordnung 

	� Restriktionen betreffen linienförmige Bach läufe in bestehender Kon zentrations zone, 
durch Fachrecht kein Mastfuß möglich

Oberscheidchen (Ortsteil Saarwellingen)
	� Sonderbaufläche FNP: ca. 22,7 ha

	� Bei Rotor-In (-75m): ca. 10,2 ha

Mittlerer Weiherkopf (Ortsteil Saarwellingen)
	� Sonderbaufläche FNP: ca. 26,4 ha

	� Bei Rotor-In (-75m): ca. 6,5 ha
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Standortsuche

Da bislang nicht genug Flächen für Wind-
energieanlagen dargestellt wurden, um 
den kommunalen Flächenbeitragswert zu 
erreichen, gilt es neben den bestehenden 
Flächen, zusätzliche Standorte zu suchen, 
die sich hierfür heranziehen lassen.

Mit dem Gesetz zur Erhöhung und Be-
schleunigung des Ausbaus von Wind-
energieanlagen an Land vom 01.02.2023 
wurde das System zur Planung und Steue-
rung von Windenergieanlagen durch das 
Baugesetzbuch grundlegend geändert. 
Demnach ist es gem. § 249 Abs. 6 BauGB 
nun nicht mehr für die Rechtswirksamkeit 
des Plans beachtlich, ob und welche sons-
tigen Flächen im Planungsraum für die 
Darstellung von Windenergiegebieten ge-
eignet sind. Dies soll sicherstellen, dass im 
Rahmen einer gerichtlichen Überprüfung 
nach Umstellung auf eine Positivplanung 
keine unangemessen hohen Anforderun-
gen an Windenergiegebiete gestellt wer-
den (vgl. BT-Drs. 20/2355, S. 34). 

Insbesondere entfällt die „Tabuzonen-
rechtsprechung“ mitsamt der Tabuzonen-
betrachtung für die Darstellung von Wind-
energiegebieten (vgl. Arbeitshilfe zum 
Vollzug des sog. Wind-an-Land-Gesetzes 
vom 03.07.2023, S. 11). Es kann keine be-
stimmte Planungsmethodik, etwa in Form 
bestimmter Planungsschritte einer verglei-
chenden Betrachtung, verlangt werden. 
(vgl. BT-Drs. 20/2355, S. 34). Daher wird 
keine strenge Trennung zwischen harten 
und weichen Kriterien vorgenommen, die 
der Windenergie entgegenstehen. 

Basis der Suche nach Standorten für zu-
sätzliche Windenergiegebiete bilden die 
Kriterien der saarländischen Windflächen-
potenzialstudie 2024. Diese enthält neben 
rechtsverbindlichen Ausschlusskriterien 
(z.B. Ausschluss von Naturschutzgebieten) 
auch faktische Ausschlusskriterien (Ver-
kehrs- und Siedlungsflächen) und Vorsorge-
abstände. Überdies sind Flächen mit „ge-
ringerem“ Schutzanspruch enthalten, auf 
denen die Realisierung einer Windenergie-
anlage zu einer gewissen Wahrscheinlich-
keit möglich ist (5%-100%). 

An dieser Flächenkulisse orientiert sich die 
Standortsuche. Gleichwohl differenziert 
die Studie zwischen 6 Stufen (0%-100%), 
wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass 

auf Flächen ein Mastfuß realisiert werden 
könnte. Das Überstreichen durch Rotoren 
wurde gesondert berücksichtigt. Der FNP 
kann Flächennutzungen jedoch nur wie 
folgt in der Darstellung von Sonderbauflä-
chen für Windenergie berücksichtigen:

	� Zulässigkeit Mastfuß 
= „Mastfußfläche“

	� Ausschluss Mastfuß &  
Zulässigkeit Rotorfläche 
= „Überstreichbare Fläche“

	� Ausschluss Mastfuß & 
Ausschluss Rotorfläche 
= „Ausschlussfläche

Um diese drei Status-Arten zu bestimmen, 
werden alle Flächennutzungen der Studie 
einzeln betrachtet und bewertet. Aufgrund 
der unterschiedlichen Realisierungswahr-
scheinlichkeit (Konfliktrisiken) ergeben sich 
dabei folgende Muster:

1.	 Flächen, die in der Studie mit einer Rea-
lisierungswahrscheinlichkeit von 0 % 
bewertet wurden, werden im Regelfall 
ebenfalls gänzlich ausgeschlossen. Teil-
weise dürfen diese Ausschlussflächen 
jedoch durch Rotoren überstrichen 
werden, da z.B. ökologisch wertvolle 
Waldflächen i.d.R. nicht mit einem Mast-
fuß bebaut werden dürfen, aber durch-
aus durch Rotoren überstrichen werden 
können (ähnlich bei Gewässern). Stellt 
sich die Situation vor Ort aufgrund einer 
Fehleinschätzung in der Studie anders 
dar, wird dies gesondert angegeben.

2.	 Flächen mit einer geringen Realisie-
rungswahrscheinlichkeit von 5 % bis 
20 % für eine WEA bergen erhöhtes 
Konfliktrisiko und wurden unterschied-
lich eingestuft. Einen Überblick bietet 
die tabellarisch aufgeführten Kriterien. 
Hervorzuheben ist der hohe Rang von 
Einzelfallentscheidungen im Bereich Mi-
litär und Luftfahrt.

3.	 Da das Konfliktrisiko bei Flächen mit 
einer Realisierungswahrscheinlichkeit 
von 60%, 80% und 100% verhältnis-
mäßig gering erscheint, wurden diese 
Flächen so eingestuft, dass dort i.d.R. 
sowohl Mastfuß als auch Rotorflächen 
zulässig sind (durchgängig Mastfußflä-
chen). Ein Beispiel sind mit 60% Rea-
lisierungswahrscheinlichkeit eingestufte 
Schwerpunktbereiche des Biotopver-

bundsystems gem. § 21 BNatSchG, die 
einen Beitrag zu Kohärenz des NATU-
RA-2000 Netzes leisten. Dort dürften 
punktuelle Eingriffe durch WEA vertret-
bar sein, sofern sich im Verfahren keine 
anderen Erkenntnisse ergeben. 

Der Denkmalschutz wird in der 
Standortsuche noch nicht berücksichtigt, 
ebenso wie in der Windenergieflächen-
potenzialstudie 2024. Dies ist Gegenstand 
einer Einzelfallprüfung im Verfahren.

Bestehendes Baurecht in Form von ggf. 
noch nicht verwirklichten Bebauungsplä-
nen wurde gesondert betrachtet, um ent-
sprechende Vorsorgeabstände einzuhalten. 
Ebenso wurden geplante Wohnbauflächen 
im FNP berücksichtigt. Diese waren im 
Siedlungsflächenabstand der Landesstudie 
noch nicht enthalten.

Da der saarländischen Windflächenpoten-
zialstudie 2024 der 1. Entwurf des neuen 
Landesentwicklungsplans 2030 mit dem 
Stand vom 07.07.2023 zugrunde gelegt 
wurde, bislang jedoch weiterhin die Teil-
abschnitte Umwelt (2004) und Siedlung 
(2006) gelten, ergeben sich punktuell Dis-
paritäten, die im Einzelfall betrachtet wer-
den. Zur Erreichung der Flächenbeitrags-
werte ist der Planungsträger kraft § 249 
Abs. 5 BauGB jedoch nicht an entgegen-
stehende Ziele der Raumordnung gebun-
den und kann diese folglich überwinden. 
Hierzu bedarf es nach derzeitigem Kennt-
nisstand keines Zielabweichungsverfah-
rens, oder einer vergleichbaren Behörden-
entscheidung (vgl. Söfker in EZBK, § 249 
BauGB Rn. 118). Auch hat in Ergänzung 
der Landesstudie hier zusätzlich noch ein 
Abgleich mit dem 2. Entwurf des LEP 2030 
vom 23.09.2025 stattgefunden, der zwi-
schenzeitlich im Verfahren war.

Es wird hier der Umgang mit Flächen mit 
einem Konfliktrisiko von 4 und 5 (20% 
bzw. 5% Realisierungswahrscheinlichkeit) 
tabellarisch aufgeführt, da dies individuell 
betrachtet wurde. Bei Konfliktrisiken mit 
einer angenommenen Realisierungswahr-
scheinlichkeit von 0% wurde dies, wie be-
reits dargelegt, an dieser Stelle nur ange-
führt, soweit die Bewertung von der Studie 
abweicht. Eine Übersicht aller Ausschluss-
kriterien für Mastfuß oder Rotorfläche be-
findet sich im Anhang.
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Bewertung besonderer Flächen bzw. mit geringer Realisierungswahrscheinlichkeit in der Standortanalyse (0%-20%)

Bezeichnung

Realisierungs­
wahrscheinlichkeit  
Errichtung eines 
Mastfußes nach 
Windflächenpoten­
zialstudie 2024

Standort für 
Mastfuß

Rotorüber­
schlag

Begründung

Nahbereich für kollisionsgefährdete 
Vogelarten i.S.d. § 45b Abs. 2 i.V.m. Anlage 1 
BNatSchG

5% nein nein

„Befindet sich im Nahbereich ein Brutplatz, 
ist das Tötungs- und Verletzungsrisiko gem. 
§ 45b Abs. 2 BNatSchG signifikant erhöht 
und die Windenergienutzungen nur im 
Ausnahmefalle möglich.“

Zentraler Prüfbereich für kollisionsgefährdete 
Vogelarten i.S.d. § 45b Abs. 3 i.V.m. Anlage 1 
BNatSchG

20% ja ja

ggf. sind artenschutzfachlich anerkann-
te Schutzmaßnahmen i.S.d. Anlage 2 
BNatSchG zur signifikanten Risikominde-
rung des Tötungs- und Verletzungsrisikos 
von Brutplätzen nötig, eine Realisierung 
wird dennoch für möglich gehalten; ggf. 
liefert das weitere Verfahren im Einzelfall 
andere Erkenntnisse

Important Bird Area (IBA) der Kategorien 
A1-3, A4 iv), B1 iv), B2, C1 und 2, C5 und 
6, außerhalb von Europäischen Vogelschutz-
gebieten/ SPA

20%
kommt in der 

Gemeinde 
nicht vor

kommt in der 
Gemeinde 
nicht vor

ggf. sind artenschutzfachlich anerkann-
te Schutzmaßnahmen i.S.d. Anlage 2 
BNatSchG zur Risikominderung nötig, eine 
Realisierung wird dennoch für möglich 
gehalten; ggf. liefert das weitere Verfahren 
im Einzelfall andere Erkenntnisse

Puffer im Abstand 600 – 800 m um Wohnen 
im Innenbereich

20% nein ja

Mit zunehmender Entfernung nimmt die
Lärmbelastung und bedrängende Wirkung
durch WEA ab. Im Abstand von 800 m 
wird gegenüber einem Abstand von 600 m 
(Ausschlusskriterium) immer noch von 
einem hohem Konfliktrisiko ausgegangen. 
Da der Abstand im FNP Windenergie auch 
bislang bei 800 m lag, wird dieser Bereich 
auch künftig als Ausschluss für Rotorblatt-
spitzen gewertet

400-m-Puffer um Freizeitanlagen, Schwimm-
bäder, Golfplätze

20% nein nein

Die Gebiete mit Erholungsfunktion sind 
eher empfindlich gegenüber optischen und 
akustischen Reizen. Gegenüber der Wind-
potenzialstudie wird ein Ausschluss zur Be-
wahrung der Erholungsfunktion definiert, 
aufgrund des geringen Abstandes, sowohl 
für den Mastfuß als auch für die Rotorblatt-
spitze

Schleppstrecken für Segelflugzeuge 20%
kommt in der 

Gemeinde 
nicht vor

kommt in der 
Gemeinde 
nicht vor

In der Bewertung der Windpotenzialstudie 
wird davon ausgegangen, dass hier eine 
Verweigerung der Zustimmung durch die 
Luftfahrtbehörde zwar in weniger Fällen 
als in anderen Luftfahrt-Sicherheitsberei-
chen zu erwarten ist, dennoch besteht ein 
sehr hohes Konfliktrisiko, insbesondere 
aufgrund der geringen Geschwindigkeiten 
während der Schleppphase.
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Bewertung besonderer Flächen bzw. mit geringer Realisierungswahrscheinlichkeit in der Standortanalyse (0%-20%)

Bezeichnung

Realisierungs­
wahrscheinlichkeit  
Errichtung eines 
Mastfußes nach 
Windflächenpoten­
zialstudie 2024

Standort für 
Mastfuß

Rotorüber­
schlag

Begründung

Sonstige Sicherheitsbereiche der Luftfahrt
(Bauschutzbereich des Flughafens, Instru-
mentenflugverfahren Sonderlandeplatz Zwei-
brücken, Sichtflugstrecken und Meldepunkte 
Flughafen Saarbrücken, Circling-Verfahren 
Flughafen Saarbrücken, Mindestabstände von 
Luftfahrthindernissen zu Platzrundenberei-
chen von Flugplätzen, An-/Abflugbereiche von 
Hubschrauberlandeplätzen, Radaranlagen mit 
3.000-m-Puffer, Anlagenschutzbereiche ziviler 
Flugsicherungseinrichtungen)

5% nein ja

Hier werden die Flächen als Ausschluss für 
Mastfüße gewertet, aufgrund der Puffe-
rung der Studie wird jedoch erwartet, dass 
Rotoren überstreichen dürfen:
„Die Erteilung einer Baugenehmigung zur 
Errichtung von WEA bedarf aufgrund von 
deren Relevanz als Luftfahrthindernis - in-
nerhalb des Bauschutzbereichs eines Flug-
hafens gem. § 12 Abs. 1 und außerhalb von
Bauschutzbereichen gem. § 14 Abs. 1 Luft-
verkehrsgesetz (LuftVG) - der Zustimmung
der Luftfahrtbehörde und daher einer Ein-
zelfallprüfung. 
Die Luftfahrtbehörde trifft ihre Entschei-
dung gem. § 31 Abs. 3 LuftVG im Rahmen 
konkreter Anträge auf der Grundlage einer 
zuvor eingeholten gutachterlichen Stel-
lungnahme der DFS Deutsche Flugsiche-
rung GmbH.
Aufgrund der Anlagenhöhe moderner, leis-
tungsstarker WEA ist davon auszugehen, 
dass die Zustimmung innerhalb des jeweils 
betrachteten Bereichs in den allermeisten 
Fällen verweigert wird.“

Militärische Radaranlagen der Landesvertei-
digung mit einem Puffer von 10.000 m und 
Absetzzonen Fallschirmsprung

20%
kommt in der 

Gemeinde 
nicht vor

kommt in der 
Gemeinde 
nicht vor

Inwiefern eine Betroffenheit eine Beein-
trächtigung bedeutet, entscheidet die Bun-
deswehr nach Einzelfallprüfung, i.d.R. wird 
jedoch von einem hohen Konfliktrisiko aus-
gegangen (insbesondere Fallschirmsprung)

Ökologisch wertvolle Waldflächen: 0% nein ja
Hier wird der Einschätzung der Windflä-
chenpotenzialstudie 2024 gefolgt

Denkmalschutz (Grabungsschutzgebiete etc.) keine Angabe
ja 

(einzelfall
abhängig)

ja 
(einzelfall
abhängig)

„Grundsätzlich ist die Errichtung einer 
WEA innerhalb eines Kulturdenkmals (Bau- 
und Bodendenkmäler, Garten-, Park- und 
Friedhofsanlagen) oder beeinträchtigend 
in der Umgebung eines Kulturdenkmals 
genehmigungspflichtig gem. § 6 Abs. 1 
u. 2 SDSchG. Die fachliche und rechtliche 
Bewertung kann hierbei ausschließlich im 
Einzelfall erfolgen.“
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Mastfuß-Potenzialflächen mit 75 m überstreichbarem Puffer nach außen (mit Glättung zur Vermeidung von Datenbedingten Treppeneffekten, Ausblenden von Splitterflä-
chen unter einem Hektar zur Übersicht); Quelle Hintergrunddaten: © GeoBasis-DE / LVGL-SL (2025), LVGL / Referat F/1 MWIDE

Potenzialflächen nach Einzelfallprüfung und Konzentrationszonen (Bestand)

Konflikt­
risiko

Realisierungs­
potenzial

1 100%

2 80%

3 60%

4 20%

5 5%

Ausschluss 0%

	 Legende

pot. Mastfußfläche

Konzentrationszone FNP 
Windenergie (2015)

FNP Konzentrationszone 
-75m (Rotor-In)

Siedlungsabstand 875m 
zum Mastfuß

Genehmigte WEA

Laufendes Genehmi-
gungsverfahren WEA

WEA Rotorradius
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Standortentscheidung

Um den kommunalen Flächenbeitragswert 
für Windenergiegebiete zu erreichen, wer-
den die bestehenden Rotor-In Flächen aus 
dem Wind-FNP 2015 übernommen und im 
Randbereich durch anliegende Sonderbau-
flächen für Windenergieanlagen arrondiert, 
sowie um zusätzliche Windenergiegebiete 
ergänzt.

Bestehende Sonderbauflächen bleiben als 
Rotor-In-Flächen so erhalten wie sie bis-
her dargestellt wurden (zur Illustration der 
Anrechenbarkeit mit fiktiver Rotorblattspit-
ze von 75m). Neudarstellungen hingegen 
folgen der Rotor-Out-Systematik (reine 
Mastfußfläche).

Die Gemeinde Saarwellingen entscheidet 
sich im Rahmen ihrer Planungshoheit, ge-
zielt nur bestimmte Flächen als Sonderbau-
flächen für Windenergieanlagen darzustel-
len, die im Rahmen der Standortsuche als 
Potenzial ermittelt wurden. Neben einem 
Mindestabstand von Rotorblattspitzen zu 
Wohnen im Innenbereich, der aus dem bis-
herigen Abstand des alten FNP Windener-
gie (2015) abgeleitet wird, bietet sich eine 
Mindestgröße der Windenergiegebiete an, 
um Anlagenbetreibern Ausweichoptionen 
bei der Feinplanung zu geben (Flexibilität 
bei der exakten Platzierung des Mastfußes) 
und eine landschaftsbildschonende Bünde-
lung von Windenergieanlagen zu erreichen. 
Obwohl dieser Mindestwert nach wie vor 
als relativ niedrig einzustufen ist, sollte er 
dank des „Rotor-Out“-Ansatzes ausrei-
chen, um dem Ausbau der Windstromer-
zeugung angemessen Rechnung zu tragen, 
da lediglich der Mastfuß im Windenergie-
gebiet positioniert sein muss.

Die Schwellenwerte sind jeweils:

	� 800 m Abstand zu Wohngebieten 
und gemischt genutzten Gebieten in 
Ortslage (zur Rotorblattspitze bei mit 
75 m angenommener Rotorblattlänge)

	� Mindestgröße 2 ha.

Die Windenergiegebiete bestehen nun 
einerseits aus den übernommenen Konzen-
trationszonen von 2015 (Rotor-In). Zusätz-
lich kommen Arrondierungen, sowie neue 
Standorte hinzu. Bei den Arrondierungen 
wurde ein „Lückenschluss nach Innen“ der 

bestehenden Konzentrationszonen ange-
strebt, um eine annähernd zusammenhän-
gende Sonderbaufläche zu schaffen. Dies 
soll der Standortbündelung sowie einer ef-
fizienten Nutzbarkeit des Flächenpotenzials 
dienen. Indem neue Flächen zunächst in 
den Zwischenräumen bestehender Zonen 
festgelegt werden, können „Betroffenhei-
ten“ in Richtung umliegender Ortslagen 
vermindert werden. 

Aufgrund der Übernahme der bestehenden 
Konzentrationszonen, die der alten „Ro-
tor-In“-Logik folgen, ergeben sich bei den 
neuen Arrondierungsflächen teils grafische 
Überlagerungen, da diese dem „Rotor-
Out“-System unterliegen. Die Überlagerun-
gen beschränken sich jedoch auf die 75 m 
nach innen gepufferte Zone entlang der 
Außenlinie, die nach dem WindBG für die 
Rotorblattspitze bei Rotor-In im Bestand 
anzusetzen ist. Durch unterschiedliche Co-
dierung wird die jeweilige Systematik er-
sichtlich. Es erfolgt keine Überlagerung von 
Mastfuß-Flächen.

Zusätzlich werden Neudarstellungen auf-
genommen, die nicht in Verbindung mit 
den bestehenden Sonderbauflächen ste-
hen. Es wurden bevorzugt geeignete Flä-
chen ausgewählt, die im Eigentum der Ge-
meinde sind. Dies erhöht die Wahrschein-
lichkeit der Planverwirklichung und durch 
potenzielle Pachteinnahmen der Gemein-
dekasse profitiert die Allgemeinheit anstatt 
einzelner Verpächter.

Da diese Darstellungen nicht genügen, 
um das örtliche SFZG-Teilflächenziel zum 
31.12.2030 zu erreichen, sind noch dar-
über hinaus Flächendarstellungen nötig. 
Hierbei werden einerseits Potenzialflächen, 
die sich an Eigentumsflächen der Gemein-
de anschließen hinzugefügt. Andererseits 
wird noch eine Fläche im Ortsteil Reisbach 
(„Krohwald“ Gemarkung Reisweiler) dar-
gestellt. Hier könnte ein interkommunales 
Gebiet entstehen.

Zeichnerisch wird im Plan eine maßstabs-
bedingte Vereinfachung der Neudarstel-
lungen vorgenommen. Daher erfolgt eine 
Glättung, die „Treppenraster“ aus der 
Datenanalyse bereinigt und zu einer leich-
ten Reduzierung der Flächenkulisse führt. 
Überdies werden kleinere Lücken innerhalb 
zusammenhängender Flächen geschlossen 

oder im räumlichen Zusammenhang ste-
hende Flächen zusammengeführt. Da es 
sich bei diesen Kleinstflächen teilweise um 
Gewässer II. oder III. Ordnung, kleinflächige 
Biotope, Flächen starker Neigung o.Ä. han-
delt, vergrößern sich zwar technisch gese-
hen die Windenergiegebiete dadurch - die 
Flächen werden jedoch für die Flächen-
beitragswerte nicht angerechnet bzw. ge-
sondert bilanziert. Die Kleinstflächen sind 
im Rahmen des Zulassungsverfahrens zu 
beachten.

Ausschluss von Alternativen

Im Rahmen der Standortsuche ergeben sich 
folgende Flächen, die aus unterschiedlichen 
Gründen aus Sicht der Kommune nicht für 
eine Darstellung als Windenergiegebiet ge-
eignet sind und den städtebaulichen Ent-
wicklungsvorstellungen der Kommune 
widersprächen:

	� Der Standort „Krohwald“ wird gegen-
über der ca. 13 ha großen Potenzialfläche 
im Lachwald bzw. im Bereich des Lach-
waldbachs (südlich des Lachwaldhofs, 
Gemarkung Saarwellingen) bevorzugt, 
um eine gleichmäßigere Verteilung der 
neuen Windenergiegebiete über die Ge-
markungen zu erreichen. Überdies sind 
angrenzend auf Lebacher Stadtgebiet 
bereits zwei WEA genehmigt, die den 
Standort „Krohwald“ vorprägen.

	� Eine weitere Potenzialfläche im Katzen-
wald mit ca. 7 ha wird aufgrund ihres 
äußerst schmalen Zuschnitts und der 
damit verbundenen geringen Realisie-
rungswahrscheinlichkeit, sowie ihrer 
zentralen Lage im Gemeindegebiet 
und der bereits erfolgten Konzentra-
tion aus dem FNP 2015 verworfen (Ge-
markungen Saarwellingen, Labach und 
Schwarzenholz betroffen).

Diese ermittelten Potenzialflächen werden 
aus den dargelegten Gründen nicht als 
Windenergiegebiet in der sachlichen FNP-
Fortschreibung dargestellt.

Darstellung von Sonderbauflächen für  
Windenergieanlagen
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Erläuterungen

Die dargestellten Flächen stellen das Ergeb-
nis einer fundierten Standortuntersuchung 
innerhalb des gesamten Gebietes der Kom-
mune dar. Der vorliegenden Fortschreibung 
des sachlichen Teil flächen nutzungsplanes 
„Windenergie“ liegt maßgeblich die Wind
flächenpotenzialstudie Saarland 2024 vom 
24. Mai 2024, sowie der FNP Windenergie 
von 2015 (inklusive des 2006 in den FNP 
übernommenen Vorranggebiet Windener-
gie) zugrunde.

Die Darstellung von Sonderbauflächen für 
die Windenergienutzung im Flächennut-
zungsplan ist grundsätzlich als Angebots-
planung zu verstehen, wobei die spätere 
konkrete Errichtung von Windenergieanla-
gen nur einen punktuellen Eingriff inner-
halb der gesamten dargestellten Fläche 
darstellt. Ob tatsächlich alle Flächen zur 
Errichtung von Windenergieanlagen ge-
nutzt werden, ist nicht vorhersagbar (u.a. 
Eigentumsverhältnisse, Netzanschlusska-
pazität). Ebenso wenig kann auf der Flä-
chennutzungsplanebene eine Aussage ge-
troffen werden, wie viele Anlagen tatsäch-
lich errichtet werden. Es ist nicht absehbar, 
welche Eingriffe tatsächlich erfolgen (Ver-
siegelung Boden, Rodungen...). Dies ist erst 
im Zuge der konkreten Objektplanungen 
möglich. 

In den nach Anlage 1 des BNatSchG de-
finierten Bereichen kollisionsgefährdeter 
Brutvogelarten sind ggf. artenschutzrecht-
liche anerkannte Schutzmaßnahmen i.S.d. 
Anlage 2 BNatSchG bei der Verwirklichung 
von Windenergieanlagen zu ergreifen.

Die konkrete Ermittlung und Bestimmung 
von Maßnahmen zur notwendigen Kom-
pensation der Eingriffe in Natur und Land-
schaft sowie die Suche und dingliche Siche-
rung von Kompensationsflächen kann erst 
in dem weiterführenden Genehmigungs-
verfahren stattfinden.

In den nachfolgenden Verfahren (Immis-
sionsschutzrechtliches Genehmigungsver-
fahren, eventuell Bebauungsplan-Verfah-
ren) können weitere Auflagen erfolgen (bis 
hin zu lokalen Tabuflächen).

Nachfolgend werden sämtliche Windener-
giegebiete aufgeführt. Gleichzeitig sind 
diese auch in der Planzeichnung zur Fort-
schreibung des Flächennutzungsplanes 
verortet. Es wird grundsätzlich zwischen 
den Kategorien „Übernahme FNP 2015“ 
und „Neudarstellung“ unterschieden.
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Sonderbauflächen für Windenergieanlagen, rot: Rotor-In | gelb: Rotor-Out; (ohne Maßstab), Quelle Hintergrunddaten: © GeoBasis-DE / GDZ-BKG-Bund (2025) 

Übersicht der Windenergiegebiete

Flächenbilanz

Übernommene Sonderbauflächen (Rotor-In 2015) in der FNP Fortschreibung 164,63 ha

Anrechenbarer Anteil übernommener Sonderbauflächen (Rotor-In 2015) abzüglich Biotope, Gewässer und Gewässer-
randstreifen (Annahme 75m-Rotorpuffer-Rotor-Out i.S.d. § 4 Abs. 3 WindBG)

76,00 ha

Neudarstellung von Sonderbauflächen (Mastfuß) in der FNP Fortschreibung 87,64 ha

Summe anrechenbarer Flächen, die übernommen und neudargestellt werden 163,64 ha

SFZG-Zielwert 31.12.2027 2 % (Ziel 1,9 %)

SFZG-Zielwert 31.12.2030 (ohne WEA, die zum Stichtag in Betrieb sind) 3,93 % (Ziel 3,46 %)

Nr. 9Nr. 9

Nr. 8Nr. 8

Nr. 10Nr. 10 Nr. 7Nr. 7

Nr. 1Nr. 1

Nr. 4Nr. 4

Nr. 2Nr. 2

Nr. 3Nr. 3
Nr. 5Nr. 5

Nr. 6Nr. 6

	 Legende

Rotor-In (übernommen)

Rotor-Out (neu)



Fortschreibung des Teil-FNP „Windenergie“ der Gemeinde Saarwellingen 18 www.kernplan.de

Windenergiegebiete im Einzelnen

Steckbriefe der Windenergiegebiete

Quelle: © GeoBasis-DE / LVGL-SL (2025), LVGL

Nr. 1 „Jungenwäldchen“ (Ortsteil Saarwellingen / Reisbach),  
ca. 115,6 ha

Übernahme FNP 2015

•	 Lage: Östlich des Schachts „Primsmulde“, südlich der L 142, westlich des Bruchbachs, 
nördlich der L 339

•	 Nutzung: Land- und forstwirtschaftliche Nutzung, genehmigte Windenergieanlagen

•	 Umgebung: Wald und landwirtschaftlich genutzte Flächen, Bergbau-Anlage Schacht 
„Primsmulde“

•	 FNP (2006): Sonderbaufläche Windenergie, Fläche für Landwirtschaft, Fläche für Wald, 
Bodendenkmal (im Geoportal nicht hinterlegt, Abruf: 29.04.2026)

•	 FNP Windenergie (2015): Konzentrationszone Windenergie

•	 Ziele des LEP (2004/2006): teils Vorranggebiet Grundwasserschutz, teils Vorrangge-
biet Windenergie (geringfügig überlagert mit Vorranggebiet Freiraumschutz), gering-
fügig Vorranggebiet Landwirtschaft

•	 Restriktionen des anrechenbaren Rotor-In-Anteils im Einzelnen: Siehe Anhang

Quelle: © GeoBasis-DE / LVGL-SL (2025), LVGL

Nr. 2 „Oberscheidchen“ (Ortsteil Saarwellingen), ca. 22,7 ha

Übernahme FNP 2015

•	 Lage: Südlich der L 142, westlich des Schachts „Primsmulde“, nördlich des Heßbachs

•	 Nutzung: Land- und forstwirtschaftliche Nutzung, Obst- und Gartenbauvereinsanlage

•	 Umgebung: Wald und landwirtschaftlich genutzte Flächen, Bergbau-Anlage Schacht 
„Primsmulde“, Obst- und Gartenbauvereinsanlage

•	 FNP (2006): Fläche für Landwirtschaft und Fläche für Wald, Gewerbegebiet (Schacht 
„Primsmulde“)

•	 FNP Windenergie (2015): Konzentrationszone Windenergie

•	 Ziele des LEP (2004/2006): teils Vorranggebiet Grundwasserschutz

•	 Restriktionen des anrechenbaren Rotor-In-Anteils im Einzelnen: Siehe Anhang

Quelle: © GeoBasis-DE / LVGL-SL (2025), LVGL

Nr. 3 „Mittlerer Weiherkopf“ (Ortsteil Saarwellingen), ca. 26,4 ha

Übernahme FNP 2015

•	 Lage: südlich des Heßbachs, südöstlich der Kneippanlage und Schutzhütte Hoxberg-
alm, nördlich der L 339

•	 Nutzung: Land- und forstwirtschaftliche Nutzung

•	 Umgebung: Wald und landwirtschaftlich genutzte Flächen

•	 FNP (2006): Fläche für Landwirtschaft und Fläche für Wald

•	 FNP Windenergie (2015): Konzentrationszone Windenergie

•	 Ziele des LEP (2004/2006): teils Vorranggebiet Grundwasserschutz, teils Vorrangge-
biet Landwirtschaft

•	 Restriktionen des anrechenbaren Rotor-In-Anteils im Einzelnen: Siehe Anhang
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Quelle: © GeoBasis-DE / LVGL-SL (2025), LVGL

Nr. 4 „Erweiterung Jungenwäldchen“ (Ortsteil Saarwellingen /  
Reisbach), ca. 13,3 ha

Neudarstellung

•	 Lage: Südöstlich der L 142, Umfeld des Jakobsbachs

•	 Nutzung: Land- und forstwirtschaftliche Nutzung

•	 Umgebung: Wald und landwirtschaftlich genutzte Flächen

•	 FNP (2006): Fläche für Landwirtschaft und Fläche für Wald,  
Bodendenkmal (im Geoportal nicht hinterlegt, Abruf: 29.04.2026)

•	 FNP Windenergie (2015): teilweise Ausschluss von WEA / teils Konzentrationszone

•	 Ziele des LEP (2004/2006): teils Vorranggebiet Windenergie

Quelle: © GeoBasis-DE / LVGL-SL (2025), LVGL

Nr. 5 „Erweiterung Oberscheidchen“ (Ortsteil Saarwellingen),  
ca. 4,3 ha

Neudarstellung

•	 Lage: Nordöstlich des Heßbachs

•	 Nutzung: Forstwirtschaftliche Nutzung

•	 Umgebung: Wald und landwirtschaftlich genutzte Flächen

•	 FNP (2006): Fläche für Landwirtschaft und Fläche für Wald

•	 FNP Windenergie (2015): teilweise Ausschluss von WEA / teils Konzentrationszone

•	 Ziele des LEP (2004/2006): Vorranggebiet Grundwasserschutz

•	 Restriktionen im Einzelnen: Siehe Anhang

Quelle: © GeoBasis-DE / LVGL-SL (2025), LVGL

Nr. 6 „Erweiterung Mittlerer Weiherkopf“ (Ortsteil Saarwellingen), 
ca. 12 ha

Neudarstellung

•	 Lage: Südlich des Heßbachs

•	 Nutzung: Land- und forstwirtschaftliche Nutzung

•	 Umgebung: Wald und landwirtschaftlich genutzte Flächen

•	 FNP (2006): Fläche für Landwirtschaft und Fläche für Wald

•	 FNP Windenergie (2015): teilweise Ausschluss von WEA / teils Konzentrationszone

•	 Ziele des LEP (2004/2006): teils Vorranggebiet Grundwasserschutz

•	 Restriktionen im Einzelnen: Siehe Anhang

Quelle: © GeoBasis-DE / LVGL-SL (2025), LVGL

Nr. 7 „Dolschter Wald“ (Ortsteil Saarwellingen), ca. 7,5 ha

Neudarstellung

•	 Lage: nördlich der L 142, östlich Wildfreigehege „Wolfsrath“

•	 Nutzung: Forstwirtschaftliche Nutzung

•	 Umgebung: Wald

•	 FNP (2006): Fläche für Wald

•	 FNP Windenergie (2015): Ausschluss von WEA

•	 Ziele des LEP (2004/2006): nicht betroffen

•	 Restriktionen im Einzelnen: Siehe Anhang
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Quelle: © GeoBasis-DE / LVGL-SL (2025), LVGL

Nr. 8 „Krohwald“ (Ortsteil Reisbach), ca. 13,3 ha

Neudarstellung

•	 Lage: östlich des Ellbachs, südwestlich des Vereinsgeländes des MTC-Saar e.V.

•	 Nutzung: Forstwirtschaftliche Nutzung

•	 Umgebung: Wald

•	 FNP (2006): Fläche für Wald

•	 FNP Windenergie (2015): Ausschluss von WEA

•	 Ziele des LEP (2004/2006): Vorranggebiet Freiraumschutz

Quelle: © GeoBasis-DE / LVGL-SL (2025), LVGL

Nr. 9 „Schellenborn“ (Ortsteil Schwarzenholz), ca. 26 ha

Neudarstellung

•	 Lage: Östlich der Fischerhütte Schwarzenholz, südlich der Höfe „Häusermühle“

•	 Nutzung: Land- und forstwirtschaftliche Nutzung

•	 Umgebung: Wald und landwirtschaftlich genutzte Flächen

•	 FNP (2006): Fläche für Landwirtschaft und Fläche für Wald

•	 FNP Windenergie (2015): Ausschluss von WEA

•	 Ziele des LEP (2004/2006): Vorranggebiet Grundwasserschutz, teils Vorranggebiet 
Landwirtschaft

•	 Restriktionen im Einzelnen: Siehe Anhang

Quelle: © GeoBasis-DE / LVGL-SL (2025), LVGL

Nr. 10 „Wolfsrath“ (Ortsteil Saarwellingen) (ca. 11 ha)

Neudarstellung

•	 Lage: nordwestlich des Tierparks

•	 Nutzung: Forstwirtschaftliche Nutzung

•	 Umgebung: Wald 

•	 FNP (2006): Fläche für Wald

•	 FNP Windenergie (2015): Ausschluss von WEA

•	 Ziele des LEP (2004/2006): teils Vorranggebiet Grundwasserschutz
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Abwägung der öffentlichen und 
privaten Belange

Für jede städtebauliche Planung ist das 
Abwägungsgebot gem. § 1 Abs. 7 BauGB 
von besonderer Bedeutung. Danach muss 
die Kommune als Planungsträgerin bei der 
Aufstellung oder Fortschreibung eines Flä-
chennutzungsplanes die öffentlichen und 
privaten Belange gegeneinander und unter-
einander gerecht abwägen. Die Abwägung 
ist die eigentliche Planungsentscheidung. 
Hier setzt die Kommune ihr städtebauliches 
Konzept um und entscheidet sich für die 
Berücksichtigung bestimmter Interessen 
und die Zurückstellung der dieser Lösung 
entgegenstehenden Belange.

Die Durchführung der Abwägung impliziert 
eine mehrstufige Vorgehensweise, die aus 
folgenden vier Arbeitsschritten besteht:

•	 Sammlung des Abwägungsmaterials

	� Gewichtung der Belange

	� Ausgleich der betroffenen Belange

	� Abwägungsergebnis

Diese Ausführungen beziehen sich primär 
auf die Neudarstellungen von Windener-
giegebieten, da die bisherigen, rechtswirk-
samen Konzentrationszonen von 2015  le-
diglich in die Fortschreibung übernommen 
werden.

Auswirkungen der Planung auf 
die städtebauliche Ordnung und 
Entwicklung sowie die natürlichen 
Lebensgrundlagen

Hinsichtlich der städtebaulichen Ordnung 
und Entwicklung bzw. der natürlichen 
Lebensgrundlagen (im Sinne des § 1 Abs. 6 
BauGB) sind insbesondere folgende mög-
liche Auswirkungen beachtet und in die 
Fortschreibung des sachlichen Teilflächen-
nutzungsplan „Windenergie“ eingestellt:

Auswirkungen auf die allgemeinen 
Anforderungen an gesunde Wohn- 
und Arbeitsverhältnisse

Dieser Planungsgrundsatz präzisiert die 
wesentlichen Grundbereiche menschlichen 
Daseins. Er enthält die aus den allgemeinen 
Planungsgrundsätzen entwickelte Forde-
rung für Bauleitpläne, dass die Bevölkerung 

bei der Wahrung der Grundbedürfnisse 
gesunde und sichere Lebensbedingungen 
vorfindet.

Das bedeutet, dass Wohn- und Arbeitsstät-
ten so entwickelt werden sollen, dass Be-
einträchtigungen vermieden werden. Dies 
wird unter anderem dadurch erreicht, dass 
unvereinbare Nutzungen voneinander ge-
trennt werden.

Die Darstellungen der Fortschreibung des 
sachlichen Teilflächennutzungsplan „Wind-
energie“ wurden vor diesem Hintergrund so 
gewählt, dass die bisherigen Windenergie-
flächen in die Fortschreibung übernommen 
wurden und deren Siedlungsflächenab-
stände in die Rotor-Out-Planung der Neu-
darstellungen übertragen wurden. Hier-
durch wird Konfliktfreiheit gewährleistet. 
Für potenzielle zukünftige Windenergiean-
lagen wurden anhand der Standortsuche 
grundsätzlich die Flächen ausgewählt, die 
die geringsten Konflikte aufweisen.

Mögliche Beeinträchtigungen durch Wind-
energieanlagen beispielsweise aufgrund 
von Lärmimmissionen oder Schattenwurf 
wurden in der Fortschreibung des sach-
lichen Teilflächennutzungsplan „Wind-
energie“ durch den gewählten Abstand 
zu Wohngebieten und gemischt genutzten 
Gebieten im Innenbereich berücksichtigt. 
Für Wohnen im Außenbereich wird im Ein-
klang mit der saarländischen Windpoten-
zialflächenstudie 2024 ein geringerer Ab-
stand veranschlagt, da die Bedeutung der 
Wohnnutzung und deren Empfindlichkeit 
aufgrund der Anzahl von potenziell betrof-
fenen Personen insgesamt im Vergleich ge-
ringer ausfällt.

Neben den Geräuschen und der Verschat-
tung kann auch die optisch bedrängen-
de Wirkung von WEA maßgebend für den 
notwendigen Abstand zur Wohnbebauung 

sein. Nach § 249 Abs. 10 BauGB steht der 
öffentliche Belang einer „optisch bedrän-
genden Wirkung“ einer Windenergieanla-
ge in der Regel nicht entgegen, wenn der 
Abstand von der Mitte des Mastfußes der 
Windenergieanlage bis zu einer zulässigen 
baulichen Nutzung zu Wohnzwecken min-
destens der zweifachen Höhe der Wind-
energieanlage entspricht.“ Der notwendi-
ge Abstand kann jedoch erst bei Konkre-
tisierung der Planung im Einzelfall ermit-
telt werden und hängt insbesondere von 
der Anlagenhöhe und der Topografie ab. 
Durch den gewählten Mindestabstand zur 
Siedlungsfläche dürfte diese Anforderung 
jedoch gewahrt sein, insbesondere da die 
bisherigen Abstände beibehalten werden.

Die von Windenergieanlagen ausgehen-
den tieffrequenten Geräusche und der In-
fraschall sind gemäß TA Lärm sowie ein-
schlägigen DIN-Normen in einer Einzel-
fallprüfung anhand der konkreten Anlage 
und der örtlichen Verhältnisse im nachge-
lagerten Genehmigungsverfahren zu be-
werten. Nach aktuellem wissenschaftlichen 
Erkenntnisstand liegen die von Windener-
gieanlagen erzeugten Infraschallpegel im 
Regelfall deutlich unterhalb der Hör- und 
Wahrnehmungsschwelle des Menschen. 
Gesundheitsgefährdende Wirkungen konn-
ten bislang nicht nachgewiesen werden. 
Die Einhaltung der gewählten Vorsorge-
abstände zur Wohnbebauung vermeidet 
erhebliche Belästigungen und gewährleis-
tet nach heutigem Stand eine Vermeidung 
schädlicher Umwelteinwirkungen durch 
Infraschall.

Da mit zunehmender Entfernung die Lärm-
belastung und bedrängende Wirkung durch 
WEA abnimmt, sind gesunde Wohn- und 
Arbeitsverhältnisse durch die gewählten 
Mindestabstände gewährleistet. Etwaige 
Beeinträchtigungen oder ggf. Konflikte sind 

Auswirkungen der Fortschreibung, Abwägung

§ 2 EEG

„Die Errichtung und der Betrieb von Anlagen sowie den dazugehörigen Nebenanlagen liegen 
im überragenden öffentlichen Interesse und dienen der öffentlichen Gesundheit und Sicherheit. 
Bis die Stromerzeugung im Bundesgebiet nahezu treibhausgasneutral ist, sollen die erneuerba-
ren Energien als vorrangiger Belang in die jeweils durchzuführenden Schutzgüterabwägungen 
eingebracht werden. Satz 2 ist nicht gegenüber Belangen der Landes- und Bündnisverteidigung 
anzuwenden.“

Vorrang erneuerbarer Energien
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jedoch im Zuge der nachgelagerten Verfah-
ren im Einzelfall zu prüfen und falls erfor-
derlich, durch geeignete Maßnahmen zu 
beheben.

Die Fortschreibung des sachlichen Teilflä-
chennutzungsplan „Windenergie“ kommt 
somit der Forderung, dass die Bevölkerung 
bei der Wahrung der Grundbedürfnisse 
gesunde und sichere Wohn- und Arbeits-
bedingungen vorfindet, in vollem Umfang 
nach.

Auswirkungen auf die Belange der 
sozialen und kulturellen Bedürfnisse 
der Bevölkerung, sowie von Sport, 
Freizeit und Erholung

Der vorliegenden Fortschreibung des sach-
lichen Teil flächen nutzungsplanes „Wind-
energie“ liegt die Fassung des Wind-FNP 
von 2015, sowie in Bezug auf die Neudar-
stellungen maßgeblich die Windflächen
potenzialstudie Saarland 2024 vom 24. 
Mai 2024 zugrunde, welche einen um-
fassenden Gebietskatalog nach Überplan-
barkeit vorgelegt hat. Zur Berücksichti-
gung der Belange von Freizeit und Erho-
lung wurden zahlreiche Nutzungen mit 
einem Mindestabstand gepuffert und die-
ser Puffer aus Vorsorgegründen bereits in 
der Standortsuche als Maststandort aus-
geklammert. Diese Nutzungen sind nicht 
nur empfindlich gegenüber optischen bzw. 
akustischen Reizen, sondern genießen z.T. 
auch besonderen Schutz vor Lärm i.S.d. TA 
Lärm, hierzu gehören insbesondere:

	� Kur- und Klinikeinrichtungen

	� Campingplätze und Ferienhäuser

	� Freizeitanlagen, Schwimmbäder, Golf-
plätze

	� Einrichtungen für Sport und weniger 
lärmempfindliche Freizeitaktivitäten

Aufgrund der gewählten Abstände ist da-
von auszugehen, dass nachteilige Auswir-
kungen auf diesen Belang auf FNP-Ebene 
nicht zu erwarten sind.

Auswirkungen auf die Erhaltung, 
Gestaltung und Erneuerung des Orts- 
und Landschaftsbildes, sowie die 
Belange des Denkmalschutzes

Die Fortschreibung des sachlichen Teil
flächen nutzungsplans „Wind energie“ er-
möglicht die Errichtung von Windener-
gieanlagen, welche im Saarland bereits 
mancherorts Rotorblattspitzenhöhen von 
270 m erreichen und entsprechend fern-
wirksam sind. 

Windenergieanlagen (WEA) beeinträchti-
gen durch ihre Höhe das Landschaftsbild, 
besonders in landschaftlich sensiblen Ge-
bieten und bei geringer Vorbelastung. Die 
Sichtbarkeit hängt von topografischen Ge-
gebenheiten sowie Sichtbarrieren wie Wäl-
dern ab. Sichtbarkeit allein bedeutet jedoch 
keine erhebliche Beeinträchtigung – diese 
tritt nur ein, wenn WEA das Landschaftsbild 
dominieren und andere Merkmale überla-
gern. Solche Wirkungen sind vor allem im 
Umkreis von etwa dem 15-fachen der An-
lagenhöhe zu erwarten (vgl. OVG Lüne-
burg, Beschluss vom 11.3.2019 – 12 ME 
105/18). Mit zunehmender Entfernung 
und bei ungünstigen Wetterbedingungen 
nimmt die visuelle Wirkung deutlich ab. 

Aufgrund technischer Entwicklungen und 
stärkerer Erträge bei größerer Höhe errei-
chen WEA tendenziell immer höhere Bau-
höhen. Je höher die WEA, desto weiter sind 
diese in der Regel sichtbar, was den Ra-
dius der Auswirkungen auf das Orts- und 
Landschaftsbild erhöht. 

Die Fortschreibung des Flächennutzungs-
plans darf jedoch nach § 4 Abs. 1 Satz 4 
WindBG keine Höhenfestlegungen für WEA 
zur Schonung des Landschaftsbildes vorge-
ben, andernfalls würde die beabsichtigte 
Rechtsfolge der Entprivilegierung von WEA 
bei Erfüllung des Flächenbeitragswert i.S.d. 
§ 249 Abs. 2 BauGB nicht eintreten.

Eingriffe in das Orts- und Landschaftsbild 
sind vielmehr auf Ebene der Zulassung im 
jeweiligen Einzelfall anhand der konkreten 
Anlagenhöhe zu betrachten. Hierbei wird 
die jeweilige Vielfalt, Eigenart und Schön-
heit der bisherigen Landschaft, sowie ggf. 
vorliegende Vorbelastungen berücksich-
tigt. Erst bei Kenntnis der individuellen Hö-
he und des genauen Standortes der WEA 
ist eine GIS-gestützte Landschaftsbild- und 
Einsehbarkeitsanalyse möglich. Im Zulas-
sungsverfahren sind dann geeignete Maß-
nahmen zum Ausgleich der Beeinträchti-
gung des Landschaftsbildes vorzusehen.

Bau- und Bodendenkmäler sind gem. saar-
ländischer Windflächenpotenzialstudie 
durch die Planung nicht betroffen. Es er-
geben sich nach derzeitigem Kenntnisstand 
keine erheblichen Beeinträchtigungen der 
Belange des Denkmalschutzes.

Auswirkungen auf umweltschützen­
de Belange

Für die Fortschreibung des FNP ist gemäß 
§ 2 Abs. 4 BauGB eine Umweltprüfung 
durchzuführen, in der die voraussichtlichen 

erheblichen Umweltauswirkungen ermittelt 
und in einem Umweltbericht beschrieben 
und bewertet werden. Die Umweltprüfung 
erfolgt auf einer kursorischen Ebene unter 
Verwendung der verfügbaren Datengrund-
lagen zu den einzelnen Umweltgütern und 
soll eine naturschutzfachliche Beurteilung 
der zulässigen Standorte für Windenergie-
anlagen ermöglichen. Damit beschränkt 
sich die Umweltprüfung im Sinne der bau-
rechtlichen Abschichtung der vorbereiten-
den Bauleitplanung auf eine abstrakte Be-
urteilung einer zukünftigen Errichtung von 
Windenergieanlagen, deren anlagenab-
hängige und standortgenaue Auswirkun-
gen im Zulassungsverfahren zu prüfen sind.

Im Einklang mit der Windflächen
potenzialstudie Saarland 2024 vom 24. 
Mai 2024 wurden folgende naturschutz-
fachlichen Kriterien aus Vorsorgegründen 
bereits in der Standortsuche als Maststand-
ort ausgeklammert:

	� Naturschutzgebiete

	� Naturwaldzellen

	� Vogelschutzgebiete/SPA

	� FFH-Gebiete

	� Gesetzlich geschützte Biotope 
> 1.000 m²

	� Landschaftsschutzgebiete im angren-
zenden Bereich zu NSG, FFH-Gebiete, 
SPA-Gebiete (200 m) gemäß der Ver-
ordnung über die Zulässigkeit von WEA 
in Landschaftsschutzgebieten vom 
21.02.2013

	� der auf Grundlage der erfassten kolli-
sionsgefährdeten Brutvogeldaten (2021 
bis 2025) konstruierte „Nahbereich“ 
der kollisionsgefährdeten Brutvogel-
daten nach Anlage 1 Abschnitt 1 zu § 
45b Abs. 1-5 BNatSchG

	� Moore und Sümpfe des ATKIS-Basis-
DLM mit Flächenumfang > 10 ha 
(„Feuchtgebiete“)

	� Ökologisch wertvolle Waldflächen 
außerhalb von bestehenden Konzentra-
tionszonen

	� Vorranggebiete für Naturschutz (VN) 
LEP-Neuaufstellung (Naturschutzgebie-
te, FFH-Gebiete)

Vereinzelt kann es aufgrund der maß-
stabsbedingten Vereinfachung der 
Planzeichnung zu kleinflächigen Überlage-
rung dieser Flächen mit den dargestellten 
Windenergiegebieten kommen. Überdies 
ergibt sich eine linienförmige Überlagerung 
entlang von Bachläufen mit den von 2015 
übernommenen Konzentrationszonen. Dies 
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ist im Rahmen der Planverwirklichung par-
zellenscharf zu berücksichtigen.

Um die Teilflächenziele zu erreichen, ist 
nach Ansicht des Planungsträgers jedoch 
eine Überplanung von besonders groß-
flächigen, jedoch weniger strengen arten-
schutzrechtlich hergeleiteten Restriktions-
flächen unumgänglich:

	� Zentrale Prüfbereiche nach Anlage 1 Ab-
schnitt 1 zu § 45b Abs. 1-5 BNatSchG 
der kollisionsgefährdeten Brutvogelar-
ten.

Dort sind je nach Ergebnis des 
Umweltberichts ggf. artenschutzfachlich 
anerkannte Schutzmaßnahmen i.S.d. An-
lage 2 BNatSchG zur signifikanten Risiko-
minderung des Tötungs- und Verletzungsri-
sikos bei der Planverwirklichung nötig, eine 
Realisierung scheint auch entsprechend der 
Einstufung in der Landestudie nicht gänz-
lich unmöglich.

	� wird nach Vorlage des Umweltberichts 
ergänzt

Zum Ausgleich der von Planvorhaben her-
vorgerufenen ökologischen Beeinträchti-
gungen müssen auf der nachgelagerten Zu-
lassungsebene Kompensationsmaßnahmen 
durchgeführt werden. 

Die Darstellung von Flächen für die Wind-
energienutzung im Flächennutzungsplan 
ist grundsätzlich als Angebotsplanung zu 
verstehen, wobei die spätere konkrete Er-
richtung von Windenergieanlagen nur ei-
nen punktuellen Eingriff innerhalb der ge-
samten dargestellten Flächen darstellt. Ob 
tatsächlich alle Flächen zur Errichtung von 
Windenergieanlagen genutzt werden, ist 
nicht vorhersagbar. 

Die konkrete Ermittlung und Bestimmung 
von Maßnahmen zur notwendigen Kom-
pensation der Eingriffe in Natur und Land-
schaft sowie die Suche und dingliche Siche-
rung von Kompensationsflächen kann da-
her erst in dem weiterführenden Genehmi-
gungsverfahren stattfinden.

Weiterführende Beschreibungen und Be-
wertungen zu Umweltauswirkungen im Zu-
ge der Fortschreibung des sachlichen Teil-
flächennutzungsplan „Windenergie“ kön-
nen dem zugehörigen Umweltbericht ent-
nommen werden. (Der Umweltbericht wird 
erst nach der frühzeitigen Beteiligung der 
Behörden gem. § 4 Abs. 1 BauGB erstellt. 
Auf Basis der frühzeitigen Beteiligung wird 
zunächst der erforderliche Umfang und 
Detaillierungsgrad des Umweltberichts 
gem. § 4 Abs. 1 Satz 1 BauGB ermittelt.)

Die umweltschützenden Belange wurden 
demnach entsprechend der Planungsebene 
der „vorbereitenden“ Bauleitplanung i.S.d. 
§ 1 Abs. 2 BauGB angemessen berücksich-
tigt und in die Planung integriert.

Auswirkungen auf Belange des Bo­
denschutzes

Durch die Errichtung von Windenergieanla-
gen sind nur geringfügige Veränderungen 
auf das Schutzgut Boden zu erwarten, da 
die Flächeninanspruchnahme durch Wind-
energieanlagen eng begrenzt ist. Eine ge-
naue Bilanzierung des Eingriffs in die natür-
lichen Bodenfunktionen ist auf Ebene der 
vorbereitenden Bauleitplanung noch nicht 
möglich. 

Ab einem Hangneigungswinkel von über 
30 % wird die Errichtung von WEA aus 
technisch-wirtschaftlichen Gründen als 
nicht realisierbar angenommen. Dieses 
Ausschlusskriterium für Mastfüße in der 
Standortsuche beugt einer übermäßigen 
Geländemodellierung in Steillagen vor und 
trägt dadurch indirekt auch dem Schutz des 
natürlichen Bodens Rechnung.

Es sind die einschlägigen Normen zum 
Schutz des Bodens zu beachten. Es ist rein 
durch die Fortschreibung des sachlichen 
Teilflächennutzungsplan „Windenergie“ 
keine wesentliche Beeinträchtigung des 
Bodens zu erwarten.

Auswirkungen auf Belange der Luft, 
der Klimaanpassung und des  
Klimaschutzes

Im Zuge der Fortschreibung des sachlichen 
Teilflächennutzungsplanes „Windenergie“ 
kommt es zu lokalklimatischen Verände-
rungen durch kleinflächige Versiegelungen 
(Fundamente, ggf. Zuwegungen). Die Wir-
kintensität ist aufgrund der tatsächlich ver-
siegelten Flächengröße im Vergleich zur ge-
samten Sonderbaufläche jedoch als gering 
zu bezeichnen, klimatisch belastete Sied-
lungsräume sind nicht durch die Planung 
betroffen. Großräumige klimarelevante 
Auswirkungen sind nicht zu erwarten.

Beeinträchtigungen durch entstehende Be-
lastungen der Luft (Kfz-Verkehr zu Instand-
haltungszwecken, Bauphase) können auf-
grund des sehr geringen Ausmaßes als ver-
nachlässigbar eingestuft werden. Entspre-
chend kann eine erhebliche Verschlechte-
rung der lufthygienischen Situation ausge-
schlossen werden.

Die Planung ermöglicht die Errichtung von 
Anlagen zur Gewinnung regenerativer 

Energie. Der Ausbau der Windenergienut-
zung entspricht dem bundespolitischen Ziel 
zur Gestaltung des Klimawandels durch 
Verringerung des CO2-Ausstoßes in Prozes-
sen der Energieerzeugung, dem WindBG 
sowie dem SFZG.

Auswirkungen auf die Nutzung er­
neuerbare Energien

Ein wesentliches Anliegen der FNP-Fort-
schreibung besteht darin, die Möglichkeit 
zur Erzeugung von Windstrom im Gemein-
degebiet gezielt zu steigern – als konkre-
ter Beitrag zum Ausbau erneuerbarer Ener-
gien und zu einer klimaneutralen und si-
cheren Stromversorgung. Die planerische 
Darstellung geeigneter Flächen ermöglicht 
nicht nur eine geordnete Entwicklung von 
Windenergieanlagen, sondern bringt auch 
einen unmittelbaren Nutzen für die Kom-
mune: Über die Regelungen des Erneuer-
bare-Energien-Gesetzes (§ 6 EEG) und das 
Saarländische Gemeindebeteiligungsgesetz 
(SGBG) vom 12. Juni 2024 wird die Kom-
mune finanziell an den Erlösen beteiligt. 
Diese Einnahmen kommen wiederum der 
Allgemeinheit zugute – etwa durch Investi-
tionen in Infrastruktur oder Bildung vor Ort.

Auswirkungen auf die Belange der 
Wirtschaft, die Erhaltung, Sicherung 
und Schaffung von Arbeitsplätzen 
und die Sicherung von Rohstoffvor­
kommen

Die wirtschaftlichen Belange der Energie-
branche profitieren durch die vorliegende 
Planung durch Investitionssicherheit und 
zusätzliche Flächen zur Energiegewinnung. 
Betreffend den wirtschaftlichen Betrieb von 
Windenergieanlagen wurden im Einklang 
mit der saarländischen Windflächenpoten-
zialstudie 2024 zwei Flächenkategorien in 
der Standortsuche als ungeeignet für Mast-
füße gewertet:

	� Gebiete, in denen die Windhöffigkeit 
nicht ausreicht für einen profitablen Be-
trieb von WEA (Grenzwindgeschwindig-
keit 6,5 m/s in 150 m über Grund)

	� Hangneigung von über 30 % wird für 
WEA aus technisch-wirtschaftlichen 
Gründen als nicht realisierbar angenom-
men. Zuwegungs- und Erschließungs-
kosten steigen im steilen Gelände. 
Transport zum Standort und Inbetrieb-
nahme von WEA und Montagekräne 
sind erschwert.

Darüber hinaus wurden wirtschaftlich re-
levante Vorranggebiete des LEP-Entwurfs 
2023 und 2025 im Einklang mit der saar-
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ländischen Windflächenpotenzialstudie 
2024 von einer Überplanung ausgenom-
men, um den Belangen zur Erhaltung, Si-
cherung und Schaffung von Arbeitsplätzen 
Rechnung zu tragen: 

	� Vorranggebiete für Forschung und Ent-
wicklung (VF) gem. LEP-Neuaufstellung

	� Vorranggebiete für Gewerbe, Industrie 
und Dienstleistungen (VG) gem. LEP-
Neuaufstellung

Überdies wurden genehmigte Abbauflä-
chen aus dem Bergrecht bzw. Gewerbe-
recht in der Planung berücksichtigt und als 
Windflächenpotenzial ausgeklammert. 

Die Belange der Wirtschaft, sowie der Si-
cherung von Rohstoffvorkommen wurden 
umfassend berücksichtigt und in die Pla-
nung eingestellt. Es sind diesbezüglich kei-
ne negativen Auswirkungen durch die Pla-
nung zu erwarten. 

Auswirkungen auf die Belange der 
Land- und Forstwirtschaft 

Durch die Darstellung geplanter Wind-
energiegebiete im Zuge Fortschreibung 
des sachlichen Teilflächennutzungsplans 
„Windenergie“ werden teilweise land- und 
forstwirtschaftlich genutzte Flächen über-
lagert. Um der Versorgungssicherheit und 
dem Klimaschutz sowie den Belangen der 
Wirtschaft angemessen Rechnung zu tra-
gen, ist eine derartige Darstellung jedoch 
erforderlich. 

Tatsächlich benötigt wird jedoch nur 
ein kleiner Teil der dargestellten Flä-
chen für Fundamente, Kranaufstellfläche, 
Zuwegungen etc. Die Belange der Land- 
und Forstwirtschaft sind durch die Fort-
schreibung des sachlichen Teilflächennut-
zungsplan „Windenergie“ daher nicht ne-
gativ beeinträchtigt. 

Ökologisch wertvolle Waldflächen nach § 8 
Abs. 2 LWaldG wurden im Einklang mit der 
saarländischen Windflächenpotenzialstudie 
2024 ausgespart, da dort die Errichtung 
von Mastfüßen aufgrund des faktischen 
Waldumwandlungsverbotes nicht zuläs-
sig wäre. Da die Novellierung des Landes-
waldgesetzes erst im Sommer 2024 erfolg-
te und erst damit dort ein faktisches Wald-
umwandlungsverbot geschaffen wurde, 
wird angenommen, dass innerhalb der an-
rechenbaren bestehenden Konzentrations-
zonen Bestandsschutz gilt. 

Etwaige Konflikte einzelner Vorhaben sind 
im Rahmen der Zulassungsebene in Ab-
stimmung mit der Forstbehörde aufzuarbei-

ten und entsprechend zu beachten (z. B. 
durch Wald ausgleichsmaßnahmen).

Auswirkungen auf die Belange des 
Verkehrs und auf die Belange der 
Ver- und Entsorgung

Die Erschließung der Windenergiegebiete 
obliegt der Planverwirklichung, da häufig 
auf Wirtschaftswege oder gar temporär zu 
schaffende Transportwege zurückzugreifen 
ist. Eine Betrachtung der Nähe und Verfüg-
barkeiten von Netzeinspeisepunkten würde 
aufgrund des laufenden Netzausbaus und 
dynamischer Verfügbarkeiten keine belast-
bare Aussage für die FNP-Fortschreibung 
liefern. 

Rechtliche und fachlich erforderliche Ab-
stände zu schienen- und straßengebunde-
nen Verkehrs-Trassen wurden umfassend 
im Einklang mit der saarländischen Wind-
flächenpotenzialstudie 2024 berücksichtigt 
und umfassen:

	� Schienen

	� Autobahnen

	� Bundes- und Landesstraßen

	� Kreisstraßen

	� Geplante Straßen von Bund und Land

Auch geplante Freileitungen und bestehen-
de Freileitungen (Strom) wurden mit einem 
Puffer ausgespart. 

Die Belange des Verkehrs sowie der Ver- 
und Entsorgung werden durch die Fort-
schreibung des sachlichen Teilflächennut-
zungsplan „Windenergie“ nicht negativ 
beeinträchtigt. Mögliche Auswirkungen bei 
einzelnen Flächen sind auf Ebene der Zu-
lassungsebene zu untersuchen und dort in 
die Planung einzubeziehen.

Auswirkungen auf die Belange der 
Verteidigung, des Zivilschutzes und 
der Luftfahrt

Belange von Militär, Zivilschutz, sowie 
Luftverkehr wurden in der saarländischen 
Windflächenpotenzialstudie 2024 be-
rücksichtigt. Militärische Radaranlagen 
der Landesverteidigung mit einem Puf-
fer von 10.000 m und „Absetz zonen Fall-
schirmsprung“ werden als Standorte auf-
grund des Vorbehalts einer Einzelfallprü-
fung durch die Bundeswehr nicht pauschal 
ausgeschlossen. 

Es werden Mindestabstände zu bestimm-
ten seismologischen Messstationen im 
Einklang mit der saarländischen Windflä-
chenpotenzialstudie gewählt, so dass die 

spezifischen Aufgaben der Stationen trotz 
WEA-bedingter Störungen mit gewissen 
Abstrichen potenziell noch erfüllt werden 
können.

Luftfahrttechnische Restriktionen und Si-
cherheitsbereiche dagegen werden groß-
zügig ausgespart, insbesondere um die 
Festlegung von Höhenbestimmungen für 
WEA zu vermeiden (vgl. § 4 Abs. 1 Satz 4 
WindBG).

Durch die getroffene Einzelfallbetrachtung 
werden die genannten Belange nicht er-
heblich beeinträchtigt.

Auswirkungen auf das Schutzgut 
Wasser und die Belange der Hoch­
wasservorsorge, insbesondere die 
Vermeidung und Verringerung von 
Hochwasserschäden

Still- oder Fließgewässer wurden im Rah-
men der Standortsuche gepuffert und als 
Standort für Mastfüße ausgeschlossen. 

Wasserschutzgebiete wurden ebenso be-
rücksichtigt und bis auf die Schutzzone III 
als Mastfußstandort ausgeschlossen. 
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Aufgrund der technogenen Struktur von 
Windenergieanlagen und der gewählten 
Abstände zu umliegenden Siedlungen sind 
infolge der Planung keine erheblichen Aus-
wirkungen auf die Belange des Hochwas-
serschutzes zu erwarten. Es erfolgen nur 
punktuelle Versiegelungen, wodurch weder 
die Versickerung, noch das Retentionsver-
halten des Bodens signifikant beeinträch-
tigt wird.

Aus wasserwirtschaftlicher Sicht ist ein 
Restrisiko nicht auszuschließen. Grundsätz-
lich wird ein wassersensibles Planen und 
Bauen bei Baumaßnahmen, ggf. Objekt-
schutzmaßnahmen empfohlen. Gemäß § 5 
Abs. 2 WHG ist jede Person im Rahmen des 
ihr Möglichen und Zumutbaren verpflichtet, 
Vorsorgemaßnahmen zum Schutz vor nach-
teiligen Hochwasserfolgen und zur Scha-
densminderung zu treffen.

Mit relevanten Auswirkungen auf die Be-
lange des Hochwasserschutzes und des 
Schutzgutes Wasser ist insgesamt nicht zu 
rechnen.

Auswirkungen auf private Belange

Die Nutzbarkeit und der Wert der Grund-
stücke werden nicht in einer Art und Wei-
se eingeschränkt, die den Eigentümern der 
angrenzenden Grundstücke unzumutbar 
ist.

Es sind keine nachteiligen Auswirkungen 
auf die angrenzende Nachbarschaft zu er-
warten. Die Einhaltung der bauplanungs-
rechtlichen Vorgaben werden, der Ebene 
der vorbereitenden Bauleitplanung ent-
sprechend, eingehalten. Im Übrigen wird 
auf die Ausführungen zu den Auswirkungen 
auf gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse 
verwiesen.

Auswirkungen auf alle sonstigen 
Belange

Alle sonstigen bei der Aufstellung von 
Bauleitplänen laut § 1 Abs. 6 BauGB zu 
berücksichtigenden Belange werden nach 
jetzigem Kenntnisstand durch die Planung 
nicht berührt.

Gewichtung des  
Abwägungsmaterials

Gemäß dem im Baugesetzbuch verankerten 
Abwägungsgebot (§ 1 Abs. 7 BauGB) wur-
den die bei der Abwägung zu berücksichti-
genden öffentlichen und privaten Belange 
gegeneinander und untereinander gerecht 
abgewägt und entsprechend ihrer Bedeu-
tung in die vorliegende Fortschreibung des 
sachlichen Teilflächennutzungsplan „Wind-
energie“ eingestellt.

Argumente für die Verabschiedung  
der Fortschreibung

	� Vorbereitung der klimaneutralen Ener-
giegewinnung als aktiver Beitrag zum 
Klimaschutz und zur Energiewende ge-
mäß dem Planungshorizont bis 2030 
(SFZG) bzw. 2045 (Klimaschutzgesetz, 
EEG)

	� Aktualisierung des Rahmens zur Steue-
rung der Windenergienutzung gemäß 
der aktuell gültigen Rechtsgrundlagen 
als Beitrag für eine städtebauliche Ent-
wicklung und Ordnung der Energiewen-
de im Sektor Wind

	� Schaffung der planungsrechtlichen Vo-
raussetzungen für neue Windenergie-
anlagen; dem Bedarf wird Rechnung 
getragen

	� Positive Auswirkungen auf die Belange 
des Klimaschutzes durch das Ziel einer 
verstärkten Nutzung erneuerbarer Ener-
gien (Windstrom)

	� keine nachteiligen Auswirkungen auf 
gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse

	� Keine erhebliche Beeinträchtigung der 
Belange der sozialen und kulturellen 
Bedürfnisse der Bevölkerung sowie auf 
Sport, Freizeit und Erholung

	� Nach derzeitigem Kenntnisstand kei-
ne nicht ausgleichbaren erheblichen 
Auswirkungen auf das Orts- und 
Landschaftsbild

	� Nach derzeitigem Kenntnisstand kei-
ne erheblichen Auswirkungen auf den 
Denkmalschutz

	� Keine erheblichen, nicht ausgleichbaren 
Auswirkungen auf umweltschützende 
Belange

	� Keine erhebliche Beeinträchtigung der 
Belange der Wirtschaft, der Erhaltung, 
Sicherung und Schaffung von Arbeits-
plätzen und der Sicherung von Rohstoff-
vorkommen

	� Keine erhebliche Beeinträchtigung der 
Belange des Bodenschutzes

	� Keine erhebliche Beeinträchtigung des 
Schutzgutes Wasser und auf die Belange 
der Hochwasservorsorge, insbesondere 
die Vermeidung und Verringerung von 
Hochwasserschäden

	� Keine negativen Auswirkungen auf die 
Belange des Verkehrs und die Ver- und 
Entsorgung

	� Keine erheblichen negativen Auswir-
kungen auf die Belange der Land- und 
Forstwirtschaft

	� Keine erheblichen negativen Auswirkun-
gen auf die Belange der Verteidigung, 
des Zivilschutzes und der Luftfahrt

	� Keine Beeinträchtigung privater Belange

Argumente gegen die  
Fortschreibung

Es sind keine Argumente bekannt, die 
gegen die Fortschreibung des sachlichen 
Teilflächennutzungsplan „Windenergie“ 
sprechen. 



Fortschreibung des Teil-FNP „Windenergie“ der Gemeinde Saarwellingen 26 www.kernplan.de

Gewichtung und  
Abwägungsfazit

Im Rahmen des Verfahrens zur Fortschrei-
bung des sachlichen Teilflächennutzungs-
plans „Windenergie“ wurden die rele-
vanten Belange umfassend untereinander 
und gegeneinander abgewogen. Die posi-
tiven Argumente, darunter maßgeblich der 
von überragendem öffentlichem Interes-
se getragene Ausbau erneuerbarer Ener-
gien gem. § 2 EEG, sowie der Klimaschutz 
überwiegen deutlich. Bis die Stromerzeu-
gung im Bundesgebiet nahezu treibhaus-
gasneutral ist, sollen die erneuerbaren 
Energien als vorrangiger Belang in die je-
weils durchzuführenden Schutzgüterabwä-
gungen eingebracht werden. Es gibt kei-
ne erheblichen Auswirkungen auf die Be-
lange der Erholung, gesunde Wohn- und 
Arbeitsverhältnisse, umweltschützende Be-
lange - unter Berücksichtigung der im Zu-
lassungsverfahren ggf. folgenden Maßnah-
men -, den Verkehr, die Ver- und Entsorgung 
oder private Belange. Trotz einer gewissen 
Beeinträchtigung des Orts- und Land-
schaftsbilds, überwiegt das städtebauliche 
Interesse, den Ausbau erneuerbare Energie 
voranzutreiben. Insgesamt kommt die Ab-
wägung zu dem Ergebnis, dass eine Umset-
zung der Planung möglich ist.

	� Mit der Übernahme der bisherigen Sonderbauflächen, sowie den vorgesehenen Neudarstel-
lungen übertrifft die Gemeinde Saarwellingen sowohl das Teilflächenziel 2027 als auch das 
Ziel 2030. Das gegenüber dem alten FNP bestehende Defizit wird nun vollständig geschlos-
sen, indem bestehende Zonen übernommen, arrondiert und neue, konfliktarme Standorte 
aufgenommen werden. 

	� Durch die Planfortschreibung behält die Gemeinde ihre Steuerungs-
möglichkeit und verhindert einen „Wildwuchs“ von Anlagen. 

	� Die Planfortschreibung schafft die rechtlichen und planerischen Voraussetzungen, 
um die SFZG-Vorgaben fristgerecht zu erfüllen, kommunale Steuerung zu sichern 
und gleichzeitig einen Beitrag zur Energiewende und zum Klimaschutz zu leisten.

Ausblick
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Anhang

Ausschluss- und Restriktionskriterien aus der Standortanalyse

Thema Bezeichnung

Realisierungs­
wahrscheinlichkeit  
Errichtung eines 
Mastfußes nach 
Windflächenpoten­
zialstudie 2024

Standort für  
Mastfuß

Rotorüber­
schlag

Siedlung 600m-Puffer um Wohnen im Innenbereich 0% nein nein

Siedlung
Puffer im Abstand 600 – 800 m um Wohngebiete und ge-
mischt genutzte Flächen im Innenbereich (Ortslage)

20% nein ja

Siedlung 400m-Puffer um Campingplätze und Ferienhäuser 0% nein nein

Siedlung
400m-Puffer um Freizeitanlagen, Schwimmbäder, Golf-
plätze

20% nein nein

Siedlung Freizeitanlagen, Schwimmbäder, Golfplätze etc. 0% nein nein

Siedlung Industrie- und Gewerbegebiete 0% nein nein

Siedlung 750m-Puffer um Kur- und Klinikgebiete 0% nein ja

Siedlung
Siedlungsgebiete angrenzender Bundesländer und von 
Nachbarstaaten

0% nein nein

Siedlung
Einrichtungen für Sport und weniger lärmempfindliche 
Freizeitaktivitäten

0% nein nein

Siedlung 400m-Puffer um Wohnen im Außenbereich 0% nein nein

Artenschutz Vögel Kollisionsgefährdete Vogelarten - Nahbereich 5% nein nein

Artenschutz Vögel Kollisionsgefährdete Vogelarten - zentraler Prüfbereich 20% ja ja

Artenschutz Vögel Vogelzugkorridor Mornellregenpfeifer 0% nein nein

Bergbau Genehmigte Abbauflächen (Bergrecht, Gewerberecht) 0% nein nein

Hangneigung Fläche besonders starker Neigung (über 30 %) 0% nein ja

Landbedeckung/-nutzung 10m Puffer um Fließgewässer II. und III. Ordnung 0% nein ja

Landbedeckung/-nutzung
50m-Puffer um Fließgewässer I. Ordnung und Kanälen 
(Schifffahrt und Wasserwirtschaft)

0% nein ja

Landbedeckung/-nutzung Binnenseen und 5-m-Puffer um Binnenseen 0% nein ja

Landbedeckung/-nutzung Feuchtgebiete > 10 ha 0% nein ja

Landbedeckung/-nutzung Fließgewässer aller Art 0% nein ja

Landesplanung
Vorranggebiete für Forschung und Entwicklung (VF) LEP-
Neuaufstellung

0% nein nein

Landesplanung
Vorranggebiete für Gewerbe, Industrie und Dienstleistun-
gen (VG) (einschl. Hafengebiete) LEP-Neuaufstellung

0% nein nein

Landesplanung Vorranggebiete für Naturschutz (VN) LEP-Neuaufstellung 0% nein nein

Landesplanung
Innenpuffer zu Grenze RLP (75 m) (Verhinderung Rotor-
Out)

0% nein ja

Landesplanung
Innenpuffer zu Grenze Luxembourg und Frankreich (75 
m) (Verhinderung Rotor-Out)

0% nein ja
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Ausschluss- und Restriktionskriterien aus der Standortanalyse

Thema Bezeichnung

Realisierungs­
wahrscheinlichkeit  
Errichtung eines 
Mastfußes nach 
Windflächenpoten­
zialstudie 2024

Standort für  
Mastfuß

Rotorüber­
schlag

militärische Belange
Militärische Radaranlagen der Landesverteidigung mit 
einem Puffer von 10.000 m und Absetzzonen Fallschirm-
sprung

20% nein nein

militärische Belange
Liegenschaftsflächen der Truppenübungsplätze inkl. der 
Gaststreitkräfte

0% nein nein

Naturschutz Gebietsschutz
Important Bird Area (IBA) der Kategorien A1-3, A4 iv), B1 
iv), B2, C1 und 2, C5 und 6, außerhalb von Europäischen 
Vogelschutzgebieten/SPA

20% ja ja

Naturschutz Gebietsschutz
Biosphärenreservate Zone I und II (Kern- und Pflege-
zonen)

0% nein nein

Naturschutz Gebietsschutz FFH-Gebiete 0% nein nein

Naturschutz Gebietsschutz Gesetzlich geschützte Biotope > 1.000 m² 0% nein ja

Naturschutz Gebietsschutz
Kerngebiete des Naturschutzgroßprojektes Landschaft 
der Industriekultur Nord

0% nein nein

Naturschutz Gebietsschutz
Landschaftsschutzgebiete im angrenzenden Bereich zu 
NSG, FFH-Gebiete, SPA-Gebiete (200 m)

0% nein nein

Naturschutz Gebietsschutz Nationalparke 0% nein nein

Naturschutz Gebietsschutz Naturschutzgebiete 0% nein nein

Naturschutz Gebietsschutz Naturwaldzellen 0% nein nein

Naturschutz Gebietsschutz Vogelschutzgebiete/SPA 0% nein nein

Naturschutz Wald Ökologisch wertvolle Waldflächen 0% nein ja

sonstige Infrastruktur
Geplante Freileitungen und Freileitungen (Strom) mit 
127,5-m-Puffer

0% nein nein

sonstige Infrastruktur Erschütterungsmessstation Düppenweiler mit 1km Puffer 0% nein nein

sonstige Infrastruktur
Erschütterungsmessstationen Nordschacht mit 1.000-m-
Puffer

0% nein nein

sonstige Infrastruktur
Erschütterungsmessstation PRIMS Kompensation mit 
1km Puffer

0% nein nein

Verkehr Luft An- Abflugbereiche von Hubschrauberlandeplätzen 5% nein ja

Verkehr Luft
Anlagenschutzbereiche ziviler Flugsicherungseinrichtun-
gen

5% nein ja

Verkehr Luft Bauschutzbereich des Flughafens 5% nein ja

Verkehr Luft Circling-Verfahren Flughafen Saarbrücken 5% nein ja

Verkehr Luft
Ein- und Ausflugkegel der Landebahnen des Sonderlan-
deplatzes Zweibrücken

5% nein ja

Verkehr Luft
Instrumentenflugverfahren Sonderlandeplatz Zweibrü-
cken

5% nein ja

Verkehr Luft
Mindestabstände von Luftfahrthindernissen zu Platzrun-
denbereichen von Flugplätzen

5% nein ja

Verkehr Luft Schleppstrecken für Segelflugzeuge 20% nein ja

Verkehr Luft
Sichtflugstrecken und Meldepunkte Flughafen Saarbrü-
cken

5% nein ja
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Ausschluss- und Restriktionskriterien aus der Standortanalyse

Thema Bezeichnung

Realisierungs­
wahrscheinlichkeit  
Errichtung eines 
Mastfußes nach 
Windflächenpoten­
zialstudie 2024

Standort für  
Mastfuß

Rotorüber­
schlag

Verkehr Luft Flughäfen 0% nein nein

Verkehr Luft Flugplätze 0% nein nein

Verkehr Schiene Schienen und Seilbahnen mit 100m-Puffer 0% nein nein

Verkehr Straße Autobahnen mit 40m-Puffer 0% nein nein

Verkehr Straße
Bundesstraßen und Landstraßen (I. Ordnung) mit 20m-
Puffer

0% nein nein

Verkehr Straße
Geplante Autobahnen und geplante sonstige Straßen im 
Saarland (40m-20m)

0% nein nein

Verkehr Straße Landstraßen (II. Ordnung) mit 15-m-Puffer 0% nein nein

Wasserschutz Wasserschutzgebiete Zone I Bestand 0% nein nein

Wasserschutz Wasserschutzgebiete Zone I Planung 0% nein nein

Wasserschutz Wasserschutzgebiete Zone II Bestand 0% nein ja

Wasserschutz Wasserschutzgebiete Zone II Planung 0% nein ja

Windhöffigkeit Windhöffigkeit (< 6,5 m/s in 150 m Höhe) 0% nein nein
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Ausschluss- und Restriktionskriterien innerhalb der übernommenen Konzentrationszonen mit Rotor-In 
(nur Mastfußbereich bei angenommener Rotorblattspitze von 75m betrachtet)

Windenergiegebiet Restriktionen innerhalb der Sonderbaufläche Begründung
Größe des  
Kriteriums  
in ha

Anteil an 
Wind­
energie­
gebiet in  %

Nr. 1 Jungenwäldchen 
(Ortsteil Saarwellingen / 
Reisbach)

Kollisionsgefährdete Vogelarten -zentraler Prüfbereich

ggf. sind artenschutz-
rechtliche Schutzmaß-
nahmen i.S.d. § 45b 
BNatSchG möglich

11,41 18,01

Nr. 1 Jungenwäldchen 
(Ortsteil Saarwellingen / 
Reisbach)

Gesetzlich geschützte Biotope > 1.000 m²

Betrifft linienförmige 
Bachläufe in bestehen-
der Konzentrationszone, 
durch Fachrecht kein 
Mastfuß möglich

2,5 3,95

Nr. 1 Jungenwäldchen 
(Ortsteil Saarwellingen / 
Reisbach)

10m Puffer um Fließgewässer II. und III. Ordnung

Betrifft linienförmige 
Bachläufe in bestehen-
der Konzentrationszone, 
durch Fachrecht kein 
Mastfuß möglich

2,13 3,36

Nr. 1 Jungenwäldchen 
(Ortsteil Saarwellingen / 
Reisbach)

Bundesstraßen und Landstraßen (I. Ordnung) mit 20-m-Puffer 
und 75-m-Puffer

Technische Ungenauig-
keit der Landesstudie

0,96 1,51

Nr. 1 Jungenwäldchen 
(Ortsteil Saarwellingen / 
Reisbach)

Fließgewässer aller Art

Betrifft linienförmige 
Bachläufe in bestehen-
der Konzentrationszone, 
durch Fachrecht kein 
Mastfuß möglich

0,28 0,44

Nr. 1 Jungenwäldchen 
(Ortsteil Saarwellingen / 
Reisbach)

Industrie- und Gewerbegebiete

Betrifft Bergbau-Anlage 
Schacht Primsmulde, nach 
derzeitigem Kenntnis-
stand keine Konflikte zu 
erwarten

0,12 0,19

Nr. 2 Oberscheidchen 
(Ortsteil Saarwellingen)

400-m-Puffer um Freizeitanlagen, Schwimmbäder, Golfplätze

Erteiltes Einverständnis 
des betroffenen Obst- 
und Gartenbau-Vereins 
nach derzeitigem Kennt-
nisstand / Kneippanlage

9,89 97,57

Nr. 2 Oberscheidchen 
(Ortsteil Saarwellingen)

Kollisionsgefährdete Vogelarten - zentraler Prüfbereich

ggf. sind artenschutz-
rechtliche Schutzmaß-
nahmen i.S.d. § 45b 
BNatSchG möglich

3,58 35,32

Nr. 2 Oberscheidchen 
(Ortsteil Saarwellingen)

Einrichtungen für Sport und weniger lärmempfindliche Frei-
zeitaktivitäten

Erteiltes Einverständnis 
des betroffenen Obst- 
und Gartenbau-Vereins 
nach derzeitigem Kennt-
nisstand

1,14 11,25

Nr. 2 Oberscheidchen 
(Ortsteil Saarwellingen)

Industrie- und Gewerbegebiete

Betrifft Bergbau-Anlage 
Schacht Primsmulde, nach 
derzeitigem Kenntnis-
stand keine Konflikte zu 
erwarten

0,1 0,99

Nr. 3 Mittlerer Weiherkopf 
(Ortsteil Saarwellingen)

Kollisionsgefährdete Vogelarten - zentraler Prüfbereich

ggf. sind artenschutz-
rechtliche Schutzmaß-
nahmen i.S.d. § 45b 
BNatSchG möglich

2,63 40,41

Nr. 3 Mittlerer Weiherkopf 
(Ortsteil Saarwellingen)

400-m-Puffer um Freizeitanlagen, Schwimmbäder, Golfplätze
kleinräumige Kneipp
anlage

1,18 18,13
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Ausschluss- und Restriktionskriterien innerhalb der neuen Windenergiegebiete mit Rotor-Out (Mastfußbereich)

Windenergiegebiet Restriktionen innerhalb der Sonderbaufläche Begründung
Größe des  
Kriteriums  
in ha

Anteil an 
Wind­
energie­
gebiet in  %

Nr.  5 „Erweiterung 
Oberscheidchen“, Ortsteil 
Saarwellingen

400-m-Puffer um Freizeitanlagen,  Schwimmbäder,  Golfplät-
ze

Erteiltes Einverständnis 
des betroffenen Obst- 
und Gartenbau-Vereins 
nach derzeitigem Kennt-
nisstand / kleinräumige 
Kneippanlage

0,91 21,32

Nr.  5 „Erweiterung 
Oberscheidchen“, Ortsteil 
Saarwellingen

Kollisionsgefährdete Vogelarten - zentraler Prüfbereich

ggf.  sind artenschutz-
rechtliche Schutzmaß-
nahmen i.S.d.  § 45b 
BNatSchG möglich

3,53 82,7

Nr.  6 „Erweiterung Mitt-
lerer Weiherkopf“, Ortsteil 
Saarwellingen

400-m-Puffer um Freizeitanlagen,  Schwimmbäder,  Golfplät-
ze

Erteiltes Einverständnis 
des betroffenen Obst- 
und Gartenbau-Vereins 
nach derzeitigem Kennt-
nisstand / kleinräumige 
Kneippanlage

5,71 47,12

Nr.  6 "Erweiterung Mitt-
lerer Weiherkopf", Ortsteil 
Saarwellingen

Kollisionsgefährdete Vogelarten - zentraler Prüfbereich

ggf.  sind artenschutz-
rechtliche Schutzmaß-
nahmen i.S.d.  § 45b 
BNatSchG möglich

6,35 52,4

Nr. 7 "Dolschter Wald", 
Ortsteil Saarwellingen

400-m-Puffer um Freizeitanlagen,  Schwimmbäder,  Golfplät-
ze

Erteiltes Einverständnis 
des betroffenen Obst- 
und Gartenbau-Vereins 
nach derzeitigem Kennt-
nisstand

7,49 100

Nr. 9 „Schellenborn“, Orts-
teil Schwarzenholz

Kollisionsgefährdete Vogelarten - zentraler Prüfbereich

ggf.  sind artenschutz-
rechtliche Schutzmaß-
nahmen i.S.d.  § 45b 
BNatSchG möglich

13,61 52,11


